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nach C, ist deshalb etwas günstiger, weil der Anteil der
weissen Kohle zufolge höherer Leistungsziffer geringer wird
und deshalb bei den heutigen Kokspreisen bereits eine
Verzinsung des Anlagekapitals möglich ist, nicht aber eine
wesentliche Tilgung.

Da bei der Trocknung, nach A (Fig. 4), die spezifischen
Anlagekosten und die Leistungsziffer ähnlich liegen wie bei
B, so ist es nicht nötig, das Anwendungsgebiet «Lüftung»
näher darzustellen. Interessanter ist die Anwendung auf
industrielle Trocknung, bei der in Rechnung gesetzt werden

muss, dass Frischwärme bei modernen Anlagen mindestens
mit einem Ausnützungsfaktor von 1,4 umgesetzt werden kann.

Wegen der höheren Betriebsstundenzahl tritt die
Unterhaltsquote stark zurück. Eine Wärmebeschaffung fällt
überhaupt weg, so dass bei den heutigen Kohlenpreisen bereits
Verzinsung und eine kleine Tilgung möglich erscheinen.
Immerhin ist zu beachten, dass von einem Kohlenpreis von
Fr. 125.— bzw. 75.—/t an abwärts die angenommenen Energiepreise

nicht mehr bezahlt werden können.
Bei der Warmwasserbereitung nach D (Fig. 5) gestalten

die geringeren spezifischen Anlagekosten und die höhere
Leistungsziffer das Bild wesentlich vorteilhafter. Schon bei
den Kohlenpreisen vom Frühjahr 1941 erscheinen fühlbare
Tilgungsquoten. Bei Vorkriegspreisen 1939 können auch die
angenommenen Energiepreise noch bezahlt werden.

Fig. 6, Eindampfung nach E, ist noch günstiger, denn die
spezifischen Anlagekosten sind am niedrigsten und die
Ausnützung der elektrischen Energie am höchsten. Auch wenn
man die Aequivalenz mit einer modernen Vielkörperein-
dampfungsanlage sucht, so kommt man trotzdem auf die

Möglichkeit einer raschen Abschreibung der Anlagekosten.
Die Kohlenpreise können wesentlich unter das Vorkriegsniveau

1939 zurückgehen, bis ein Energiepreis von 3 Rp./kWh
nicht mehr bezahlt werden kann, der wohl angemessen ist,
da es sich um grössere Anlagen handelt, die das ganze Jahr
im Betriebe stehen.

Kurz gefasst kann man sagen, dass hei den Kategorien A
bis C bei den heutigen Kohlenpreisen nicht viel mehr
erreicht werden kann als die Bezahlung eines angemessenen
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[5bz1 Brennstoffpreis in Fr. nro t Kohle

Fig. 6.

Eindampfung nach E.
7200 Vollbetriebstunden pro Jahr.
Energiepreis 3 bzw. 5 Rp./kWh.

Unter der Bezeichnung Cal sind kcal verstanden.

Motoren-Energiepreises. Erst unter den Kategorien D und E
ist es möglich, die hohen Kohlenpreise auch zum Abschreiben

der Anlagekosten heranzuziehen.
Unter der Kat. E stehen spezifische Anlagekosten von

Fr. 14.—/106 kcal solchen von Fr. 220.—/10° kcal bei den
Kategorien B und C gegenüber. Mit den gleichen Anlagekosten

kann unter E rund fünfzehnmal mehr Wärme umgesetzt

werden als bei B und C. Bezogen auf die elektrische
Energie stellt sich das Anwendungsgebiet E ebenfalls wesentlich

vorteilhafter, indem mit demselben Anteil Elektrizität
fast fünfmal mehr Wärme umgesetzt werden kann als unter B.

Diese zusammenfassenden Feststellungen sind besonders
geeignet, die Wichtigkeit der in der redaktionellen Einleitung
berührten Frage des wirtschaftlichen Einsatzes der Elektrizität
in der Wärmewirtschaft unseres Landes für das Gebiet der
Wärmepumpe zu unterstreichen. Die verschiedenen Möglichkeiten

müssen gründlich überprüft werden, damit sowohl
Kapital als auch elektrische Energie, die beide nicht
unerschöpflich sind, wirtschaftlich eingesetzt, d. h. an den Ort
der besten Ausnützung geleitet werden.

Technische Mitteilungen. — Communications de nature technique.
Die Elektrizitätsversorgung

der künftigen Wohnungsbauten in Deutschland.
[Nach H. Laurick, ETZ Bd. 62 (1941), Nr. 25, S. 569.1

Allgemeines. 621.315.3
Das Deutsche Reich errechnet für die kommenden 20

Jahre mit einem Bedarf von 6 Millionen Wohnungen, wovon
300 000 im ersten Nachkriegsjahr erstellt werden sollen.
Vorgesehen sind Geschosswohnungen, Eigenheime und
Kleinsiedelungen. Davon sollen 80 % Vierraumwohnungen, 10 %
Fünfraumwohnungen und 10 % Dreiraumwohnungen sein.

Nachstehend soll über die Elektrizitätsversorgung der
Vierraumwohnung berichtet werden, die folgendermassen
vorgesehen ist:

1. Wohnküche 24 m2
2. Elternschlafzimmer 16 m2
3. Zwei Schlafzimmer, je 10 m2 20 m2
4. Doucheraunt und WC 5 m2
5. Flur 6 m2
6. Balkon 3 m2

Total 74 m2

Art der Energieversorgung.
Ausser der selbstverständlichen elektrischen Beleuchtung,

dem Radioanschluss und dem Kleinmotorenbetrieb sollte eine
Versorgung mit Gas nur vorkommen, wenn besonders
günstige Verhältnisse dies ermöglichen, denn die doppelte
Energieversorgung erfordert Mehrkosten infolge des grösseren
Materialaufwandes. Soweit wie irgend möglich wird man also
die elektrische Küche vorsehen, was bei dem durchschnittlichen

Elektrizitätspreis von 4 Rpf./kWh ohne weiteres
zulässig ist, um so mehr, als Wohnküchen vorgesehen sind, in
denen Gas unerwünscht ist.

Die Energieverrechnung erfolgt meist nach einem festen
Grundpreis, zuzüglich dem zusätzlichen kWh-Verhrauch.

Netzgestaltung.
Wenn immer möglich soll Drehstrom 3 X 220/380 Volt

zur Anwendung kommen. Das Baugelände ist so aufzuteilen,
dass mit kurzen Verteilleitungen auszukommen ist. Die
Transformatorenstation ist an zentraler Stelle zu errichten,
damit bei allen Abnehmern die Spannungsverhältnisse günstig
sind. Vom Transformator sollen mehrere Leitungsstränge
abgehen und hei verzweigten Netzen sind Querverbindungen
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Fig. 5.
Warinwasserbereitung nach D.

3000 Vollbetriebstunden pro Jahr.
Energiepreis 3 bzw. 5 Rp./kWh.

Unter der Bezeichnung Cal sind kcal verstanden.
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vorzusehen, die für Leistungsausgleich sorgen, was besonders
bei Kabelverteilung empfohlen wird.

Der Entscheid darüber, ob Freileitungs- oder Kabelverteilung
besser sei, richtet sich nach der Abnahmedichte pro km2.

Man rechnet pro Wohnung für Licht mit 125 W, für Heiss-
wasser 200 W und für Kochzwecke mit 400 W. Ausschlaggebend

sind weniger die Erstellungskosten des Verteilnetzes,
als die Unterhalts- und Erneuerungsaufwendungen. Dabei
zeigt es sich, dass hei geringer Lastdichte pro km2 das
Freileitungsnetz, hei höherer Lastdichte das Kabelnetz vorteilhafter

ist.

/

- Kabeinet?

Fig. 1.

Beispiel der
jährlichen Kosten für
Freileitungs- und
Kabelnetze in

Abhängigkeit von
der Lastdichte.

<000
kW/km2

Ohne Berücksichtigung von städtebaulichen Belangen
kommt bei Geschossbauten ein Kabelnetz, bei Eigenheimen
und Kleinsiedelungen ein Freileitungsnetz in Betracht.

Bei Geschossbau-Anlagen wird das Kabel auf beiden
Strassenseiten im Gehsteig verlegt, wenn es sich um grosse
Anschlusswerte handelt. Sind diese kleiner, so kann das
Kabel einseitig liegen und es führen Querleitungen über die
Strasse. Mit Vorteil können von solchen Querleitungen
benachbarte Häuser angeschlossen sein. Es darf dann aber die
Kabelquerleitung nicht billiger ausfallen, als die im Bau zu
verlegende Verbindungsleitung.

Freileitungen werden einseitig der Strasse verlegt, bei
Hauptstrassen jedoch beidseitig, damit die vielen Querleitun-

Fig. 2.

An Auslegern verlegte Freileitungen.

gen wegfallen. Bei Verwendung von Holzmasten bewegen
sich die Unterhaltskosten in geringen Beträgen und es kann
zugleich eine Strassenbeleuchtung angebracht werden. Die
Verlegung der Freileitung hinter den Häusern wäre schöner,
aber damit fällt die einfache Erstellungsweise einer
Strassenbeleuchtung dahin. Mit Dachständern würde die Leitungsführung

unauffälliger, aber die Zugänglichkeit wird erschwert.
Eine Verlegung an Auslegern (Fig. 2) kommt nur ganz
ausnahmsweise in Betracht, einmal aus Schönheitsgründen und
nur dann, wenn keine Möglichkeit besteht, dass die Leitung
von irgendeiner Stelle aus berührt werden kann.

Hausanschlüsse.

Sowohl bei Kabel- als auch hei Freileitungsanschlüssen
soll das Leitungsstück zwischen Einführung und Anschluss¬

kasten kurz ausfallen. An Stelle der materialerfordernden
und teuren Gusskasten bei Kabelanschluss oder Blechkasten
bei Freileitungsanschluss, kommen heute Ausführungen aus
Pressmaterial vor, die zudem den Vorteil haben, bei Störungen

nicht unter Spannung zu kommen.
Kabelanschlusskasten sind im untern Teile nur dem

Elektrizitätswerk zugänglich, daher plombiert. Bei Freileitungsanschluss

kann auf den besondern Anschlusskasten verzichtet
werden.

In Siedelungsbauten und Einfamilienhäusern kann mit
Vorteil eine Vereinigung von Kabelanschlusskasten mit der
Zählertafel erfolgen, wie das in Fig. 3 ersichtlich ist.

Der untere plombierte Teil ist nur dem Werk zugänglich
und oberhalb des Zählers sitzt die dem Abnehmer zugängliche

Hauptsicherung. Die Hausanschlusskasten erhalten
träge Sicherungen, weil diese kurzzeitige Ueberlastungen
aushalten können.

Fig. 3.

Vereinfachter Kabelanschluss für Einfamilien- und Siedlungs¬
häuser.

o Zählertafel, b Abdeckkappe für die Hausanschluss-Siche-
rungen. c Sicherungselemente, d Endverschluss. e Abdeckkappe

für den Endverschluss. f Abdeekkappe für die Siche¬
rungen hinter dem Zähler.

Hauptverteilung.
An der Hauptverteilung in Grossbauten gehen die

Steigeleitungen und die Zuleitungen für Treppen-, Keller- und
Estrichbeleuchtungen ab. Ferner sind die Zuleitungen für
Waschküchen und Luftschutzräume dort abgenommen. Jede
abgehende Leitung ist ihrem Querschnitt entsprechend
gesichert. Man verzichte auf Selbstschalter, weil an der
Hauptverteilung starke Kurzschlüsse möglich sind, denen diese
Apparate nicht gewachsen wären. Für Steigeleitungen wähle
man träge Sicherungen.

Haupt- und Steigeleitungen.
Haupt- und Steigeleitungen sind nur in Geschossbauten

vorhanden. Sie müssen den höchsten zu erwartenden
Stromstärken angepasst sein und keinen unzulässigen Spannungsabfall

bis zum entferntesten Abnehmer aufweisen. Dieser
sollte bei nur 0,5 % liegen, was aber nicht überall möglich
sein wird. Berlin lässt bis zu 1,5 % Spannungsabfall in der
Steigeleitung zu, zwischen Hausanschluss und Zähler
gemessen.

Die Querschnitte für Steigeleitungen aus Aluminiumdraht,
unter der Voraussetzung, dass neben der Beleuchtung noch
Heisswassergeräte bis 2 kW und Kochherde mit 3 Platten
einbezogen sind, ergeben sich aus Tabelle I. Daraus ist
ersichtlich, dass Drehstrom 3 X 220/380 Volt weitaus am
vorteilhaftesten ist.
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Bemessung der Haupt- und Steigeleitungen bei Anschluss von
Dreiplatten-Vollherden sowie Heisswasserbereitern bis 2 kW.

Tabelle I.

Stromart
und Spannung

Gleich- oder
Wechselstrom
220 V
(Zweileiter)

Gleichstrom
2 X 220 V
(Dreileiter)

Drehstrom
3 X 220/380 V
(Vierleiter)

Drehstrom
3 X 220 V
(Dreileiter)

Querschnitt der Aluminiumleiter
in mm2

bei einer Wohnungszahl von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 16

10

16

16

10

16

16

16

25

16

16

25

16

16

25

25

16

25

25

16

25

25

16

25

25

25

35

25

25

35

Zulässige
einfache

Leitungslänge

vom
Haus-

anschluss
bis Mitte

Steigeleitung

25

25

35

25 m

50 m

50 m

30 m

Kommen grössere Heiswassergeräte, von 3 bis 6 kW, zur
Aufstellung, so werden stärkere Querschnitte benötigt, die
in Tabelle II zusammengestellt sind.

Bemessung der Haupt- und Steigeleitungen bei Anschluss von
Dreiplatten-Vollherden sowie Heisswasserbereitern von etwa

3 bis 6 kW. Tabelle II.
Ouersdinitt der Aluminiumleiter in mm2

Stromart bei einer Wohnungszahl von
und Spannung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3- bzw. 4pol. Anschluss 2pol. Anschluss

Gleichstrom
2 X 220 V
(Dreileiter) 10 16 25 25 25 25 35 35 50 50 50 50

Drehstrom
3 X 220/380 V
(Vierleiter) 6 10 10 16 16 16 35 35 35 35 35 35

Drehstrom
3 X 220 V
(Dreileiter) 10 16 25 25 25 25 35 35 50 50 50 50

Befinden sieh im gleichen Bau nur wenige Wohnungen,
so ist jede derselben an alle drei Phasen anzuschliessen. Bei
vielen Wohnungen ist es zweckmässig, je nur einen Zweileiter

für jede Wohnung vorzusehen und die Verteilung auf
die Phasen anders vorzunehmen. Sind die Heisswasserappa-
rate für Bad und Küche getrennt, so sind sie durch Umschal-
tung zu bedienen, da nicht beide zugleich benützt werden.

Hauptleitungen im Keller sind in Isolierrohren auf
Abstandschellen zu verlegen. Steigeleitungen im Treppenhaus
verlegt man unter Verputz, entweder in Isolier- oder in
Gummirohren.

In jedem Stockwerk sind Abzweigkasten anzuordnen und
es kann, wenn neue im Wurf befindliche Vorschriften
angenommen worden sind, die abgehende Leitung zum Zähler
mit dem nächstkleineren Querschnitt erstellt werden, ohne
dass extra abzusichern ist. Es sollte möglich sein, mit einem
Querschnitt von 16 mm2 AI hiefür auszukommen.

Die nur zweipolig bedienten Wohnungen sind auf die
Phasen zu verteilen. Normalerweise wird aber der NGA-
Draht in schwarzer Farbe geliefert, ausgenommen der graue
Nulleiter, so dass eine Verteilung nur durch Ausmittelung
erfolgen kann. Möglich wäre auch eine geregelte Verteilung
der Leiter im Abzweigkasten. Besser jedoch Hesse sich diese
Verteilung bei Verwendung verschiedenfarbiger Drähte
erreichen.

Zähler, Zählertafel und Verteilung.
Eine Zentralisierung der Zähler im Keller oder im Erd-

geschoss ist nicht zu empfehlen, sondern die Zähler sind

innerhalb jeder Wohnung, wenn möglich in einer vorbereiteten

Mauernische, unterzubringen.
Bei der Zählertafel trifft man verschiedene Modelle an,

die je nach Elektrizitätswerk anders gebaut sind. Es ist
dringend nötig, hier zu einer Einheitstafel zu kommen, die den
Zähler einfach zu montieren gestattet, preiswert und praktisch
zu befestigen ist.

Als Zähler genügt das Modell für 10 A, welches Ueber-
lastungen bis 30 A aushalten kann. Hinter dem Zähler werden

die einzelnen Wohnungsstromkreise abgesichert.
Selbstschalter wären angenehm, aber in vielen Fällen zu teuer. Je
ein Stromkreis ist für die Beleuchtung, für den Kochherd
und für die Heisswassergeräte vorzusehen. Für die
Lichtinstallation wird 2,5 mm2 AI-Draht verlegt.

Lichtinstallation.
Für die normale Wohnung benötigt man folgende

Anschlüsse :

Wohnküche:
1 Deckenanschluss, Schalter an Türe.
1 Anschluss "beim Herd, Schalter daneben.
3 Steckdosen.

Elternschlafzimmer :

1 Deckenanschluss, Umschaltung bei Türe und Zugschalter
am Bett.

1 Doppelsteckdose über Nachttisch.
Kinderschlafzimmer :

1 Deckenanschluss, Schalter an Türe.
1 Steckdose an Türe.

Doucheraum :

1 Deckenanschluss über Waschbecken, Schalter an Türe.
Flur:

1 Deckenanschluss mit Schalter.
Balkon:

1 Steckdose.

Alle Lichtleitungen sind unter Putz zu verlegen, wofür
Isolierrohr, Gummirohr oder Rohrdraht in Betracht kommen.
Künftig kann die sog. Stegleitung gewählt werden, die aus
flach nebeneinander liegendem Gummiaderdraht mit einem
Steg als Zwischenlage besteht und ein-, zwei- oder dreidräh-
tig hergestellt wird. Die Leitung ist mit einem Gummi-Rege-
nerat umhüllt. Befestigt wird sie direkt auf dem Rohverputz
oder im Deckenhohlraum, indem sie mit Stahlnägeln, die
durch den Steg dringen, geheftet wird. Versuchsleitungen
zeigen nach Jahren noch gute Isolationsverhältnisse; nachteilig

ist jedoch, dass eine Auswechslung dieser Leitung
unmöglich ist. Ohne weiteren Schutz kommt über die Leitung
der Wandverputz, so dass Stemmarbeiten, die verteuernd
wirken, wegfallen.

Man könnte sogar, bei Grossbauten mit überall gleicher
Leitungsverlegung, daran denken, die fertig abgepassten
Leitungsstücke mit Schaltern oder Steckdosen versehen, zu
montieren.

Installation von Herden und Heisswassergeräten.
Zum Herd wird 2X6 mm2 AI-Draht in Isolier- oder

Gummirohr unter Putz verlegt. Statt der Steckdose mit
Gummiaderschnur kann der Anschluss direkt mit dem Lei-

Fig. 4.

Anschluss eines Herdes bei Anwendung der Nullung.
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tungsdraht erfolgen. Fig. 4 zeigt einen Anschluss mit Nullung,
Fig. 5 einen solchen für Erdung.

Auf ähnliche Weise kann der direkte Anschluss beim
Heisswasserapparat geschehen. Für den Kühlschrankanschluss
wäre eine Steckdose mit Nullungs- oder Erdungskontakt nötig.

Allgemeine Hausinstallation.
Hiezu gehören die Treppenhausbeleuchtung, die Kellerund

Estrichbeleuchtung sowie die Versorgung von Waschküche

und Luftschutzraum. Bei Kleinbauten hängen diese

—16mm. G-Rohr

_
verbt. Abzweigdose' 7Omm0 m3 Stutzen

-Holzscheibe

Fig. 3.

Abzweigdose für
einen Herdanschluss

bei Anwendung der

Erdung.

«Pu3*l.5m,VCu

(j}M | |ioa I« §'«
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i 3*30A
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Fig. 6.

Beispiel für die gemeinsame Hausinstallation für drei Auf¬
gänge in einem Geschossbau.

a Beleuchtung für Waschküche, Motoren für Waschmaschine,
Schleuder usw. b Heizung für Waschmaschine 6 kW und
Bügelmaschine 3 kW. c Luftschutzraum: 12 Steckdosen für
10 Heizkörper zu je 1 kW sowie 2 Kochplatten, Kocher oder dgl.
d Hausnummerbeleuchtung, e Kellerbeleuchtung, f
Bodenbeleuchtung und Steckdose für Gemeinschaftsantenne, g
Treppenbeleuchtung. h Wohnung: Beleuchtung, Herd 5 kW, Heiss-

wasserbereiter 5 kW.

alle mit der Lichtinstallation zusammen. Bei Grossbauten
ergeben sich andere Verhältnisse. Treppen- und Hausnum-
merlicht können bei nebeneinander stehenden Häusern
gemeinsam von einer Stelle aus von Hand oder mit
Selbstschalter bedient werden. Nach Abschaltung der
Dauerbeleuchtung sorgen Druckknöpfe in den Stockwerken für
kurzzeitige Einschaltung. Um an Leitungen zu sparen, verwendet
man die Treppenlichtleitung auch zur Speisung der
Estrichlampen.

In der Waschküche des Kleinhauses wäre eine
Waschmaschine, welche die Wäsche kocht, wäscht und spült,
angenehm. Deren Anschaffungspreis ist jedoch hoch, so dass sie
normalerweise nicht in Betracht kommen wird. Anders stellt
sich das im Mehrwohnungshaus, wo die Kosten weniger ins
Gewicht fallen. Dort sind zudem Wäschemangel und
Trockeneinrichtung vorzusehen. Die Leitungen in der Waschküche
sind als kabelähnliche Leitungen durchzuführen. Dabei ist
Kupfer dem Aluminium vorzuziehen.

Der Luftschutzraum erhält ausser der richtigen Beleuchtung

mehrere Steckdosen, um Heiz- und Kochgeräte anschlies-
sen zu können.

Wie sich die Verteilung in einer Grossbaute gestaltet,
geht aus Fig. 6 hervor.

Ausser der Energieversorgung gehört bei Grossbauten eine
richtige Antennenanlage zur fertigen Installation. Eine Staboder

Rohrantenne mit abgeschirmter Antennenleitung genügt,
wenn nur etwa fünf Anschlüsse vorhanden sind. Kommen
deren mehr vor, so muss ein Vorverstärker eingeschaltet wer-

Fig. 7.

Schaltschema einer

Gemeinschaftsantennenanlage mit

Verstärker

für 5 Aufgänge mit

je 8 Wohnungen.

den. Eine zweckmässige Leitungsführung ist in Fig. 7

wiedergegeben.

Die Antennenleitungen sind unter Putz in Isolier- oder
Gummirohr zu verlegen und durch die Steckdosen hindurch
zu führen, so dass Zweiganschlüsse vermieden werden können.

Die Stabantenne soll so aufgestellt sein, dass eine
möglichst kurze, senkrechte Erdungsleitung zum Wasserrohr
erfolgen kann. K. J.

Hochfrequenztechnik und Radiowesen — Haute fréquence et
radiocommunications

Störspannungsprüfgerät.
Wir machen Interessenten auf die Umfrage im Bulletin

SEV 1941, Nr. 17, S. 424, aufmerksam.

Die Aenderung der Selbstinduktion
von Hochfrequenzspulen

bei Gleichstromvormagnetisierung.
{Nach G. Maus, Funktechn. Monatsh. 1939, Heft 11/12, S. 1.)

621.011.3:621.318.4.029.5
Für manche Zwecke der Radiotechnik wäre es vorteilhaft,

wenn sich die Abstimmung durch Fernsteuerung bewirken
liesse. Ein Mittel, dies ohne Verwendung beweglicher
Apparateteile zu erreichen, wäre die Verwendung von Spulen etwa

mit Hochfrequenzeisenkern, deren Selbstinduktion sich durch
Vormagnetisierung mit Gleichstrom in gewissen Grenzen
ändern Hesse. Um die dabei zu erwartenden Möglichkeiten zu
übersehen, seien einige Betrachtungen über die bei wechselnder

Magnetisierung durchlaufenen Hysteresiskurven angeführt

(Fig. 1). Bei von 0 an wachsender Feldstärke durchläuft

der Zustandspunkt zuerst die jungfräuliche Kurve 0 A,
um bei wieder abnehmender Feldstärke in den Punkt B
einzumünden. Wird B zu einem Unikehrpunkt gemacht, d. h.
nimmt die Feldstärke wieder zu, etwa bis zur Grösse s0
muss der Zustandspunkt nach Durchlaufen einer Schleife
BC'CB nach dem ersten Madelungschen Satze wieder in den
Umkehrpunkt B einmünden. Lässt man nun die Feldstärke
weiter ins Negative, etwa bis zu absinken, wobei also B
kein Umkehrpunkt mehr ist, so kehrt nach Umkehr der Feld-
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stärke diesmal bei D der Zustandspunkt nicht mehr nach B
zurück, sondern schneidet etwa die ®-Axe bei E. Bei
Wiederholung der Gleichstromstösse mit Strömen verschiedener
Richtung kann der Zustandspunkt bei abgeschaltetem Gleichstrom

je nach seiner Vorgeschichte beliebig viele Stellen der
Ordinatenaxe (Remanenz) einnehmen. Mit der Remanenz
ändert sich auch die Steigung der Kurve im betreffenden
Zustandspunkt und damit auch die Permeabilität (sog.
reversible Permeabilität). Die dabei auftretenden Verhältnisse
ergeben sich aus folgenden Betrachtungen: Der Punkt G' der
33-Axe (Fig. 2) sei von negativen ^-Werten über F' erreicht
worden. Wird in diesem Augenblick ein Wechselstrom einer
solchen Phase angelegt, dass das Feld ß zuerst im positiven

Fig. 1. Fig. 2.

Sinne ansteigt, so bewegt sich der Zustandspunkt auf
derselben Magnetisierungskurve weiter bis zum Umkehrpunkt
<£)', um von da ab entsprechend den Madelungschen Sätzen
die Hysteresisschleife H' ]' zu durchlaufen. Beginnt hingegen
der Wechselstrom mit umgekehrter Phase, so wird zuerst die
Schleife G' K' durchlaufen, und zwar nur einmal. Nach dem
Durchlaufen dieser Schleife geht ebenfalls nach einem Satz

von Madelung der Zustandspunkt auf der Kurve G' ff weiter,

um zuletzt wieder ständig die Schleife J' H' zu
durchlaufen. Bei nicht zu grosser Wechselstromamplitude kann die
Schleife ]' H' durch die Verbindungsgerade ersetzt werden.
Der Zusammenhang zwischen Induktion und Feldstärke ist
dann offenbar durch eine lineare Gleichung von der Form

+ß (1)

d®
gegeben, wo —rw~ =/Lir die reversible Permeabilität genannt

d^p

wird. Die Selbstinduktion L erhält man dann aus den
bekannten Beziehungen

**.af=i.R+ A ®-d/ (2)

e i • R -)- n q

bzw. bei n gleichen Windungen vom Querschnitt q

d®
dt '

cUÖ

d£
d® _d®
dt d§

und daher

Da ju, ist, wird

d$
dt

•
d£
dt

e i R n q • fi, —j—G t
Anderseits ist bei einer Spule

_ - 4 zr n • i d 4 zr n
v l ' dt l

wo l die Spulenlänge bedeutet und daher wird

4 7i nr q fi, d i
ï dT

dt
d7

e i • R

und somit

L
4 n n2 q fx,

l

als Koeffizient von Ai/dt. Die Neigung der Geraden ]' H'
und damit die reversible Permeabilität und die Selbstinduktion

sind nun aber je nach der Remanenz und
Gleichstromvorbehandlung verschieden. Für die Selbstinduktion erhält

man deshalb keine eindeutigen Werte, wenn man sie nach
Abschalten des Gleichstroms misst. Bei bestimmter
Gleichstromvorbehandlung und unter Beibehaltung eines gewissen
Gleichstroms während des Betriebs der Spule als Induktivität
lassen sich indessen auf folgende Weise eindeutige
Selbstinduktionen herstellen. Man muss dabei bedenken, dass es
für die anhand von Fig. 2 angestellten Ueberlegungen
unwesentlich ist, dass der Ausgangspunkt G' gerade auf der
ÜB-Axe lag. In Wirklichkeit ist jedem Punkt G der jQ-Jo-
Ebene eine Gerade J H zugeordnet, wie in Fig. 2 rechts ange-

a
y

1

0/
-ß, /

1

i / —£
i /
i /i / /D
i /

A' sevtsso

B'

Mr

--0

/ fl)^ \
A'/

ï F

—̂
-s,

seftsu

Fig. 3. Fig. 4.

deutet. Wird nun die Kurve A B D in Fig. 1 zur vollen
Hysteresisschleife ergänzt (Fig. 3), so kann man jedem Punkt
derselben nach dem Gesagten eine reversible Permeabilität
zuordnen, wie dies in Fig. 4 durchgeführt ist. Bei dem aus
den Punkten B und B' aus der Fig. 3 entstehenden Doppelpunkt

in Fig. 4 muss ein Unterschied gemacht werden. Lässt
man nämlich in Fig. 3 die Feldstärke von B an im positiven
Sinne wachsen, so bewegt sich der Zustandspunkt, da B ein
Umkehrpunkt ist, längs B E A. Diesem Kurvenstück entspricht
in Fig. 4 das Stück B E A. Da aber A ein Umkehrpunkt ist,
erhält man bei wieder abnehmender Feldstärke für die
positiven Feldstärkewerte wieder dieselben Werte, die beim
ursprünglichen Zyklus auf AFB erhalten wurden.

Die Herstellung bestimmter Selbstinduktionswerte kann
nun auf folgende Weise erzielt werden. Befindet sich beim
Einschalten des Gleichstroms das Eisen im Zustand B', war
es also vorher negativ magnetisiert, so bewegt sich der
Zustandspunkt in Fig. 4 bei positiv zunehmender Feldstärke
auf der oberen Kurve B'D'A, gerät aber bei Feldumkehr in
A wieder auf die untere Kurve AFB. Dasselbe gilt auch,
wenn der Anfangspunkt nicht gerade in B B' liegt, wenn nur
jeder positive Feldstärkewert dadurch erreicht wird, dass man
zuerst bis -f- jpi geht und dann wieder herunter bis zum
gewünschten Wert. Wird dann der ganze Zyklus einigemale
durchlaufen, so ist man sicher, dass nach Abschaltung des
Gleichstroms der Zustandspunkt in B oder B' liegt. Von dort
aus lässt sich auf dem Umweg über die Feldstärke -j- Öi
jeder Kurvenpunkt auf AFB erreichen, d. h. es lässt sich
immer ein bestimmter Zusammenhang fx, =f(§, ßi) der
Grössen fi, und & herstellen, in dem der noch willkürliche
Parameter $ji enthalten ist. Aus Symmetriegründen gelten
analoge Ueberlegungen für negative §-Werte.

L>
iQflOOOQC/—t—

U, {Li
tOQOOPgg- vQQQgggP,

Fig. 5. Fig. 6.

Die Anwendung dieser Gedankengänge führt etwa zu der
in Fig. 5 dargestellten Prinzipschaltung. Die das Regulierfeld

erzeugende Gleichstromspule wird auf denselben Eisenkern

gewickelt wie die eigentliche Selbstinduktionsspule Li.
Die Schaltung hat den Nachteil, dass im Gleichstromkreis
ebenfalls Wechselstrom induziert wird, dessen Rückwirkung
auf Li sich in einer Verminderung der Selbstinduktion
bemerkbar macht, die wiederum in komplizierter Weise von
der angewendeten Gleichstromstärke abhängt. Zur Vermeidung

einer solchen Rückwirkung kann man die Schaltung
von Fig. 6 verwenden, wobei sich die induzierten
Wechselspannungen im Gleichstromkreis aufheben. Weitere einfache
Schaltungen, die den Wechselstrom vom Gleichstromkreis
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fernhalten, sind in Fig. 7 a und 7 b dargestellt. Da nach
Fig. 4 nach entsprechender Vorbehandlung ein eindeutiger
Zusammenhang zwischen /J, und und damit auch /_
besteht, kann nach entsprechender Eichung die Selbstinduktion
am Gleichstrommesser abgelesen werden.

L,
—'üflöooaTP—

lumj
„„ '—wim-

Fig. 7 b.

Werden nur geringe Aenderungen der Selbstinduktion
gefordert, so kommt als Material für die Kerne gepresstes
Eisenpulver (Ferrocart) in Frage. Ein Ausführungsbeispiel
ist in Fig. 8 schematisch dargestellt. Der Kern besteht dabei

Teilen. Der die Gleichstroniwicklung tragendeaus zwei

Fig. 8.

Abstimmsystem nach Leithäuser
und Boucke.

a Magnetfeldentwicklung 12 Q.
b Hochfrequenzwicklungen,
c Massekern.
d Magnetkern.

Schenkel ist aus massivem Eisen und der die Wechselstromwicklungen

tragende, schraffiert gezeichnete Teil aus gepress-
tem Eisenpulver gefertigt. Da gepresstes Eisenpulver nur
geringe Permeabilitätsänderungen ergibt, eignet sich diese Ab-
stimm-Methode bei fester Kapazität höchstens für sehr kurze

Fig. 9.

Instabilitäts¬
kurven.

a Untersuchte
Hochfrequenz¬

spulen.

b Normale
Pupinspule.

-£o~*-~_Jo
Oerst.

Wellen. Im Mittel- und Langwellenbereich, wo
Frequenzänderungen von 9 : 1 erforderlich sind, versagt dieser Werkstoff.

Man wickelt daher in diesem Falle die Kerne aus
dünnem Eisenband mit Zwischenlagen aus Papier. Bei einem
brauchbaren Spulenkern müssen auch bei den verschieden-

700

600*.
/

I fa
L fl

Jy 200

100-

L 1
1 1 1

04 -0 + 04 t,Sk

Fig. 10.
Die Induktivität in Abhängigkeit vom Belastungsstrom,

(siehe auch Fig. 8 und 9.)

sten Belastungen die Selbstinduktionswerte eindeutige
Funktionen der Gleichstrombelastung bleiben, ebenso müssen die
dielektrischen Verluste klein bleiben. Am besten geeignet
erwies sich eine Nickel-Eisen-Legierung mit der geringsten,
noch mechanisch herstellbaren Banddicke, die durch Aetzen
noch weiter verringert wurde, um die Verluste auf ein Minimum

herabzusetzen. Ueber die Aenderungsmöglichkeit der
Selbstinduktionswerte gibt Fig. 9 Auskunft, in der die relative

Aenderung der Selbstinduktion als Funktion der
Feldstärke in Oerstedt angegeben ist. Zum Vergleich ist noch
die entsprechende Kurve für ein magnetisch stabiles Material
(Isoperm) eingetragen, wie es für Pupinspulen verwendet
wird. Endlich sind in Fig. 10, die der theoretischen Kurve
von Fig. 4 entspricht, die den verschiedenen Gleichstrombelastungen

entsprechenden /(-Werte eingetragen. Man
erkennt dabei auch die der jungfräulichen Kurve B E A in
Fig. 4 entsprechende Kurve, die jedoch nur einmal durchlaufen

wird. Hdg.

Schweizerische Radioausstellung Zürich.
In den Zürcher Kaufleuten-Sälen fand vom 29. August bis

2. September 1941 die 15. Schweizerische Radioausstellung
statt, die wiederum vom Verband Schweizerischer Radiofabrikanten

in Bern mit dem Verband der Schweizerischen Radio-
Grossisten in Zürich veranstaltet wurde.

Die gezeigten neuen Empfänger sind durchwegs Super
(Ueberlagerungsempfänger) mit Schwundausgleich und
Abstimmindikator-Röhre. In einzelnen Apparaten ist der Mischröhre

eine Hochfrequenzverstärkerstufe vorgeschaltet; bei
manchen Empfängern ist die niederfrequente Leistungsverstärkung

und damit die unverzerrte Wiedergabedynamik
grösser, als es bisher üblich war. Besonders charakteristisch
aber ist die grosse Zahl der Apparate mit Kurzwellenteil.
Hier haben die Konstrukteure wesentliche Entwicklungsarbeit
geleistet.

Die neuen Pressglas-Empfangsröhren weisen keinen
angekitteten Sockel mehr auf, sondern der Röhrenboden, auf
weichem das ganze Innensystem stabil aufgebaut ist, besteht aus
einem Pressglasteller, der mit dem Röhrenkolben verschmolzen

ist und als Röhrensockel dient. Die Durchführungsdrähte
sind als Kontaktstifte ausgebildet. Diese Bauweise ist für
kurze Wellen sachgemäss; die serienmässige Verwendungsmöglichkeit

der Empfangsröhren ist damit bis in das
Ultrakurzwellengebiet ausgedehnt worden. Stabilere Schwingungskreise,

die sog. Banddehnung durch Uebersetzungswechsel
und die optisch anzeigende Abstimmindikatorröhre mit zwei
Empfindlichkeiten erleichtern die Abstimmung und den Empfang

im Kurzwellenbereich ganz bedeutend.
Die Drucktastenwahl ist zwar bei den neuen Modellen

noch anzutreffen, aber Motorantrieb und automatische
Scharfeinstellung sind hauptsächlich mit Rücksicht auf die Kosten
gegenwärtig in den Hintergrund gedrängt worden.

Dagegen sind nun Empfänger mit automatischer
Frequenzband-Regelung erhältlich, die dem Hörer klanglich den
bestmöglichen Empfang sichern. Im Prinzip wird hier die Breite
des Frequenzbandes selbständig der Intensität des einfallenden

Senders angepasst. Wenn die Empfangsspannung unter
einen gewissen Wert sinkt, wird das Frequenzband bei den
höheren Frequenzen automatisch beschnitten, so dass beim
Empfang schwacher Sender und während des Schwundes des
eingestellten Senders Störungen durch Nachbarsender
weitgehend unterdrückt werden. Die automatische Höhenbeschnei-
dung darf aber nicht beliebig weit getrieben werden. Da der
Störpegel örtlich und zeitlich stark schwankt, stellt sie einen
Kompromiss dar, der bei hochwertigen Empfängern durch
einen von Hand einstellbaren Klangregler dem jeweiligen
Optimum noch näher gebracht werden kann, wenn dies
wünschhar erscheint. Bei den von Hand betätigten
Klangreglern werden durch Verändern von Induktivitäten oder
Kapazitäten der Siebschaltungen die Grenzfrequenzen verschoben.

Entsprechend diesem Vorgang benutzt die automatische
Frequenzband-Regelung die dynamische Kapazität einer
Röhre als variables Element der Siebschaltung, wobei diese
dynamische Kapazität durch die Grösse der einfallenden
Trägerwelle geregelt wird.

Im Zeichen des WerkstoffSchwundes stehen Versuche mit
einseitig metallisierten Kunstharzpreßstoff-Chassis; Gummi-
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lagerung wird durch Stahlfedern ersetzt und an Stelle der
massiven verchromten Messingzierleisten werden Holzleisten
verwendet, die mit Aluminiumfolie überzogen sind. Die Zahl
der neuen Modelle ist kaum kleiner geworden. Es besteht
jedoch, zumindest für das Innere der Empfänger, die Tendenz
der Vereinheitlichung durch Anwendung des Baukastenprinzips.

Auf dem Gebiet der Störbefreiung des Radioempfanges
auf der Empfängerseite ist Neues geschaffen worden. Ausser
verbesserten abgeschirmten Aussenantennen für Einzelanlagen
und Gemeinschaftsanlagen ist nun auch eine relativ billige
schweizerische Innenantenne erhältlich, die technisch verfei¬

nerten Rahmenempfang verwirklicht und im Langwellen- und
Mittelwellenbereich eine nur wenig störanfällige Empfangsanlage

ergibt. Diese Hilfsmittel zur Störbefreiung sollten vom
Radiohandel und der Pro Radio noch mehr beachtet und
angewendet werden. Anderseits wurde in der Ausstellung auf
das Radioschutzzeichen des SEV hingewiesen, als Kennzeichen

sicherheitstechnisch einwandfreier störfähiger elektrischer

Apparate, die wirksam entstört sind.
Auffallend war die verhältnismässig grosse Anzahl

tragbarer Batterieempfänger. Ferner konnte man neue Service-
Apparate für den Radiohandel, Spezialverstärker und
Lautsprecher sowie neue Einpfängerbestandteile sehen. B.

Wirtschaftliche Mitteilungen. — Communications de nature économique.

Aufhebung der Sommerzeit. In der Nacht vom
6. auf den 7. Oktober werden die Uhren um eine
Stunde zurückgestellt.

Verfügung Nr. 3 M
des Kriegs-Industrie- und -Arbeits-Anites

betreffend die Landesversorgung mit Metallen.
(Bestandesaufnahme über gummiisolierte Leiter und
Kabel sowie Einschränkung der Abgabe von

gummiisolierten Leitern, Kabeln und Wicklungsdrähten).
(Vom 26. August 1941.)

Das Kriegs-Industrie- und -Arbeits-Amt,
gestützt auf die Verfügung Nr. 22 des eidgenössischen

Volkswirtschaftsdepartements vom 26. Februar 1941 über die
Sicherstellung der Versorgung von Volk und Heer mit
technischen Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten (Vorschriften

über die Produktionslenkung in der Eisen- und Metall¬
industrie),
verfügt :

I. Bestandesaufnahme über gummiisolierte Leiter
und Kabel.

Art. 1. Alle Personen und Unternehmungen, welche
gummiisolierte Leiter und Kabel herstellen, gewerbsmässig verwenden

oder damit Handel treiben (Fabriken, Elektrizitätswerke,
Grossisten, Installateure usw.) sind verpflichtet, über ihre
Vorräte an gummiisolierten Leitern und Kabeln, ausgenommen

den Wicklungsdrähten, mit Stichtag 1. September 1941
eine Bestandesaufnahme durchzuführen.

Art. 2. Die Bestandesaufnahmeformulare werden den
meldepflichtigen Personen und Unternehmungen von der Sektion

für Metalle des Kriegs-Industrie- und -Arbeits-Amtes
zugestellt.

Meldepflichtige, die bis zum 29. August 1941 keine
Formulare zugesandt erhalten haben, sind verpflichtet, sich
sofort bei der Sektion für Metalle mit Angabe ihres Namens
oder ihrer Firma und ihrer genauen Adresse zum Bezug des
genannten Formulars zu melden.

Art. 3. Das Bestandesaufnahmeformular ist in zwei
Exemplaren genau und wahrheitsgetreu auszufüllen und rechtsgültig

zu unterzeichnen. Das eine Formular ist bis spätestens
am 3. September 1941 der Sektion für Metalle, Postfach
Bern 9 (Länggasse) einzureichen. Das andere Formular ist
vom Meldepfliehtigen sorgfältig aufzubewahren.

II. Abgabe- und Bezugssperre.
Art. 4. Es ist untersagt, vom 29. August 1941, 00 Uhr, an

bis am 7. September 1941, 24 Uhr, die der Meldepflicht
unterliegenden gummiisolierten Leiter und Kabel innerhalb der
verschiedenen Fabrikations- und Handelsstufen (wie zwischen
Fabrikant, Grossist und Detaillist) abzugeben und zu beziehen.

Diese Abgabesperre umfasst auch den Warenverkehr
zwischen Haupt- und Zweiggeschäft.

Unterwegs befindliehe gummiisolierte Leiter und Kabel
sind vom Empfänger entgegenzunehmen und in die Bestandesaufnahme

einzubeziehen.

Die Sektion für Metalle kann in dringenden Fällen, die
keinen Aufschub gestatten, Ausnahmen von der Abgabe- und
Bezugssperre bewilligen.

III. Buchführungspfliclit.
Art. 5. Produzenten, Grossisten und Installateure sind

verpflichtet, über die bezogenen und abgegebenen meldepflichtigen
gummiisolierten Leiter und Kabel genau Buch zu führen

und sämtliche Belege zu Händen der Kontrollorgane
aufzubewahren.

IV. Verbot der Abgabe von gummiisolierten Leitern,
Kabeln und Wicklungsdrähten an nicht im Elektro-

Installationsgewerbe tätige Bezüger.
Art. 6. Vom 29. August 1941, 00 Uhr, an ist jegliche

Abgabe von gummiisolierten Leitern, Kabeln und Wicklungsdrähten

an Konsumenten, welche diese nicht berufsmässig für
elektrische Installationen oder Konstruktionen verwenden,
untersagt. Ebenfalls untersagt ist der Bezug durch die
genannten Konsumenten. Nicht als Abgabe im Sinne dieser
Bestimmung gilt die Installation durch Firmen des Elektro-In-
stallationsgewerbes.

Ausgenommen von diesem Abgabe- und Bezugsverbot sind
jene gummiisolierten Leiter, Kabel und Wieklungsdrähte, die
bereits gebrauchsfertig verarbeitet sind, wie Steekkabel, Ver-
längerungsschnüre und ähnliche fertige Leitungsanschlüsse.

Art. 7. Die Sektion für Metalle kann grösseren Unternehmungen

und Anstalten, die bis jetzt regelmässig ihre
elektrischen Installationen selbst ausgeführt haben, ohne jedoch
dem Elektro-Installationsgewerbe anzugehören, wie Fabrik-
und Gewerbebetrieben, landwirtschaftlichen Grossbetrieben
und Lehranstalten auf begründetes Gesuch hin den Bezug von
gummiisolierten Leitern, Kabeln und Wicklungsdrähten
gestatten.

Ausserdem kann die Sektion für Metalle in dringenden
Ausnahmefällen, wenn besondere Verhältnisse es zwingend
erfordern, auch an Einzelpersonen die Bewilligung zum
Bezug von gummiisolierten Leitern, Kabeln und Wicklungsdrähten

erteilen.
Das Abgabe- und Bezugsverbot findet keine Anwendung

auf die Bedürfnisse der Armee für die elektrischen Einrichtungen

der Truppe. Die Abgabe von gummiisolierten Leitern,
Kabeln und Wicklungsdrähten an die Truppe darf jedoch
nur gegen Bezugsausweis der Kommandanten des Stabes oder
der Einheit erfolgen.

V. Sanktionen.

Art. 8. Wer den Bestimmungen dieser Verfügung und den
gestützt darauf erlassenen Ausführungsvorschriften und
Einzelverfügungen der Sektion für Metalle des Kriegs-Industrie-
und -Arbeits-Amtes zuwiderhandelt, insbesondere

— wer den Fragebogen ungenau oder unvollständig aus¬

füllt, ihn nicht oder nicht rechtzeitig einreicht,
— wer die Anmeldung bei der Sektion für Metalle gemäss

Art. 2, Abs. 2, unterlässt,
— wer entgegen der Vorschrift des Art. 4 Isolierdrähte

abgibt oder bezieht,
— wer die Buchführungspflieht nicht vorschriftsgemäss

erfüllt,
— wer die Kontrollmassnahmen erschwert oder sich ihnen

widersetzt,
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Aus den Geschäftsberichten schweizerischer Elektrizitätswerke.
(Diese Zusammenstellungen erfolgen zwanglos in Gruppen zu vieren und sollen nicht zu Vergleichen dienen.)

Man kann auf Separatabzüge dieser Seite abonnieren.

A.-G.
Bündner Kraftwerke

Klosters

Licht- und
Wasserwerke

Chur
Société des Usines

de l'Orbe
Elektrizitätswerk

der Gemeinde
Zollikon

1940 1939 1940 1939 1940 1939 1940 1939

1. Energieproduktion kWh
2. Energiebezug kWh
3. Energieabgabe kWh
4. Gegenüber Vorjahr %
5. Davon Energie zu

Abfallpreisen kWh

140220 210

20 415 302
141 113 040

+ 11,9

0

122 555 900

13 517 553
120 2GS 309

+ 9.7

0

23725 519
168 600

23 894119
+ 10,05

10169 600

21 295 641
417 400

21 713 041

+ 1,31

9 289 200

3 699 000
236 600

3 935 600

-4,7
512 000

3 891 000
239 950

4 130 950
+ 9,5

0

3 597 340
3 320 387

+ 9,3

0

1 318 485
3 n36 313

2,7

0

11. Maximalbelastung kW
12. Gesamtanschlusswert kW 17 067 16 319

980
1 941

980
1 753

1030
7 980 7 200

13. Lampen j 80 485
3 422

79 783
3 389

11495
340

11 327
337

35 640
1 610

35 000
1 580

14. Kochherde { j^1 86
409

82
406

39
260

25
153

228
1241

215
1 170

15. Heisswasserspeicher {
l) -1) 2 026

1952
1 956
1 820

50
82

30
49

710
1430

658
1 272

16. Motoren j
1 927
4 324

1 848
4 200

194
1259

189
1 250

225
473

216
403

21. Zahl der Abonnemente
22. Mittl. Erlös p. kWh Rp./kWh 2,35 2,61

9 509
5,31*)

9 240
5,22

1 255
5,4

1 220
r 5,2

1723
8,75

1 699

Aus der Bilanz:
31. Aktienkapital Fr.
32. Obligationenkapital »
33. Genossenschaftsvermögen »
34. Dotationskapital ...»35. Buchwert Anlagen, Leitg. »
36. Wertschriften,Beteiligung »
37. Erneuerungsfonds ...»

33 314 500
16 000 000

47 697 940
7 521 000
7 095 567

33 314 500
16 000 000

47 700 227
7 154 000
6 570 257

4 241 283
3 923 551

117 201

4 177 386
3 835 066

80 951

712 000
850 000

930 143
124 940

712 000
961 500

930 143
125 795

595 284 570 145

Aus Gewinn-
und Verlustrechnung:

41. Betriebseinnahmen Fr.
42. Ertrag Wertschriften, Be¬

teiligung »
43. Sonstige Einnahmen »
44. Passivzinsen »
45. Fiskalische Lasten ...»46. Verwaltungsspesen ...»47. Betriebsspesen »
48. Energieankauf »
49. Abschreibg.,Rückstellungen »
50. Dividende »
51. In % »
52. Abgabe an öffentliche

Kassen »

3480152

327 909
13 545

1 139 409
700 217
147 217
208 657
313 674
372 704
999 435

3

3 081 888

199 417
9 768

1 112 746
544 874
156 008
216915
212 358
431 762
999 435

3

1 248 265

7 845
213235

22 272
132 979
224 820

10 042
151 150

511 654

1 203 248

7 743
216 409

57 394
130 794
229 420

10176
121 150

445 649

264 189

6 956
179 985
32 537
11743
19 483

119 531
16 875

5 000
42 720

6

252 242

6 360
165 123

41 569
3 922

19 467
104 595

15 000
5 000

39160
5,5

325 712

23 599

38 517
68 449

140 296
75 000

382 090

22 622

54 305
47 616

132 963
86 717

Uebersicht über Baukosten und
Amortisationen :

61. Baukosten bis Ende
Berichtsjahr Fr.

62. Amortisationen Ende
Berichtsjahr »

63. Buchwert »
64. Buchwert in % der

Baukosten » p

6 168 874

2 245 322
3 923 552

63,6

5 980 388

2 145 322
3 835 066

64,0

1 166 507

236 3643)
930 143

79,7

1 166 507

236 364
930 143

79,7

1 591 088

995 804
595 284

37,4

1 490 950

886 288
604 662

38,2

') Kein Detailverkauf.
-) exkl. Abfall-Energie : 8,4
3) exkl. Amortisationsfonds

Bp./kWli
von Fr. 000.-.
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— wer als Kontrollorgan die ihm auferlegte Verschwiegenheitspflicht

verletzt,
— wer gummiisolierte Leiter, Kabel und Wicklungsdrähte

an Konsumenten abgibt, die diese nicht berufsmässig
für elektrische Installationen oder Konstruktionen
verwenden, oder gummiisolierte Leiter, Kabel und
Wicklungsdrähte bezieht, trotzdem er diese nicht berufsmässig

für elektrische Installationen oder Konstruktionen
verwendet,

wird gemäss Art. 3, 5 und 6 des Bundesratsbeschlusses vom
25. Juni 1940 über die Sicherstellung der Versorgung von
Volk und Heer mit technischen Rohstoffen, Halb- und
Fertigfabrikaten bestraft.

Der Ausschluss von der Weiterbelieferung mit Rohstoffen,
Halb- und Fertigfabrikaten und der Entzug einer allfälligen
Bewilligung gemäss Art. 4 des vorerwähnten Bundesratsbeschlusses

sowie die vorsorgliche Schliessung von Geschäften,

Fabrikationsunternehmen und andern Betrieben nach
dem Bundesratsbeschluss vom 12. November 1940 bleiben
vorbehalten.

Art. 9. Diese Verfügung tritt am 29. August 1941 in Kraft.
Die Sektion für Metalle ist mit dem Erlass der

Ausführungsvorschriften und dem Vollzug beauftragt; sie ist ermächtigt,

die Kantone, die kriegswirtschaftlichen Syndikate und
die zuständigen Organisationen der Wirtschaft zur Mitarbeit
heranzuziehen.

Obligatorische Anweisungen der Sektion für Metalle
des Kriegs-Industrie- und -Arbeits-Amtes betreffend

Abgabe und Bezug von gummiisolierten Leitern
und Kabeln.

Die Sektion für Metalle
gestützt auf die Verfügungen Nr. 1 M vom 14. Mai 1941

und Nr. 3 M vom 26. August 1941 des Kriegs-Industrie- und
-Arbeits-Amtes betr. die Landesversorgung mit Metallen '),

verfügt :

1.

Die Abgabe von gummi- und gummiersatzstoff-(Soflex oder
andere)isolierten Kupferleitern und -kabeln wird der
Kontingentierung durch die Fabriken und die verschiedenen
Zwischenstufen des Handels (Gross- und Kleinhandel) unterstellt.

2.

Der Bezug des Geschäftsjahres vom 1. April 1938 bis 31.
März 1939 wird als Grundkontingent 100 angenommen.

Das effektive Kontingent wird halbjährlich festgelegt.

3.

In der Regel kann keine Unternehmung später über
Kontingente, die von einem vorhergehenden Halbjahr stammen,
oder früher über solche, die von einem nachfolgenden Halbjahr

herrühren, verfügen.
4.

Der Verband der Fabriken isolierter Leiter wird der
Sektion für Metalle spätestens am 15. des dem Beginn eines
Halbjahres vorangehenden Monats Vorschläge über das für
das folgende Halbjahr zuzuteilende Kontingent unterbreiten.

Dieses Kontingent wird von der Sektion für Metalle für
jeden Zeitraum unter Berücksichtigung der gemachten
Vorschläge festgesetzt.

5.

Die Fabriken sowie die Zwischenhändler sind verpflichtet,
ihre Kunden im Rahmen des festgesetzten Kontingents zu
beliefern.

Es ist den Zwischenhändlern besonders untersagt, Vorräte
anzulegen und sie sind verpflichtet, alle Quantitäten Leiter
und Kabel zu liefern, welche sie ihrerseits von ihren
Lieferanten erhalten.

6.

Die Sektion für Metalle wird im Rahmen des Möglichen
diejenigen Unternehmungen berücksichtigen, welche gemäss
Art. 2 kein Kontingent erhalten würden, sowie jene
Unternehmungen, deren Kontingent im Verhältnis zu ihren
Bedürfnissen offensichtlich ungenügend wäre.

]) Siehe Bulletin SEV 1941, Nr. 11, S. 251, u. diese Nr. S. 444.

7.

Jede Abgabe von gummi- und gummiersatzstoffisolierten
Leitern und Kabeln an Personen oder Unternehmungen,
welche dieses Material nicht berufsmässig für elektrische
Installationen und Konstruktionen verwenden oder welche nicht
im Besitze einer von der Sektion für Metalle erteilten
Bewilligung sind, ist untersagt.

8.

Die Sektion für Metalle wird keine Zusatzkontingente
zuteilen, ohne vorher für jeden einzelnen Fall die Begutachtung
einer Kommission, bestehend aus je einem Vertreter der
Sektion für Metalle, der Sektion für Elektrizität, des
Verbandes schweizerischer Elektrizitätswerke und des Verbandes
schweizerischer Elektroinstallationsfirmen, eingeholt zu haben.

9.

Die Besitzer von Rohkupfer oder von blankem Kupferdraht

können dieselben nicht ohne Bewilligung der Sektion
für Metalle in isolierte Leiter durch die Fabriken umarbeiten
lassen.

Diese Bewilligungen werden nur nach Begutachtung durch
die in Art. 8 dieser Anweisungen erwähnte Kommission
erteilt.

10.

In Abweichung der Bestimmungen von Art. 2 wird die
erste Kontingentierungsperiode einen Zeitraum von 7 Monaten

umfassen, d. h. vom 1. September 1941 bis 31. März 1942.
Das Kontingent für den genannten Zeitraum ist auf 12 %

des Jahresgrundkontingentes festgesetzt.

11.

Jeder Fabrikant und Zwischenhändler hat ferner für den
genannten Zeitraum ein auf derselben Grundlage berechnetes
Zusatzkontingent von 3 % zur Verfügung der Sektion für
Metalle zu halten.

12.

Die vor der Inkraftsetzung der gegenwärtigen Anweisungen

herrührenden Aufträge müssen im Rahmen der
Kontingentierung herabgesetzt werden, indem sich letztere ohne
Ausnahme auf alle Lieferungen nach dem 1. September 1941
erstreckt.

Die Lieferungen betreffend die bereits bewilligten
Umarbeitungsgeschäfte oder zugestandenen Bezugsscheine sind
ohne besondere Zustimmung der Sektion für Metalle im Rahmen

der Kontingentierung auszuführen.

13.

Wer den Bestimmungen dieser Anweisungen zuwiderhandelt,

insbesondere
wer Leiter und Kabel ausserhalb des ihm zustehenden

Kontingents abgibt oder bezieht,
wer versucht, wenn es sich um Handelsstufen handelt, sich

Vorräte auf Grund der zugeteilten Kontingente anzulegen,
wer falsche Angaben macht betreffend seiner Bezüge oder

Abgaben,
wird gemäss Art. 3, 5 und 6 des Bundesratsbeschlusses

vom 25. Juni 1940 über die Sicherstellung der Versorgung
von Volk und Heer mit technischen Rohstoffen, Halb- und
Fertigfabrikaten, bestraft.

14.

Diese Anweisungen treten am 6. September 1941 in Kraft.
Sie können jederzeit abgeändert werden, sollten die Umstände
dies bedingen.

Die Sektion für Metalle bestimmt die zur Ueberwachung
und Ausführung dieser Anweisungen notwendige Stelle.

Bern, den 5. September 1941.
Sektion für Metalle,

Der Chef-Stellvertreter:
A. de Meuron.

Amtstätigkeit der eidg. Fabrikinspektoren
im Jahre 1940 1).

Die vom eidg. Volkswirtschaftsdepartement veröffentlichten
Berichte der eidg. Fabrikinspektoren über ihre Amtstätigkeit
im Jahre 1940 geben wieder ein recht anschauliches

Bild über die wirtschaftliche Lage unserer Industrie und die
Schwierigkeiten, denen sie unter dem Druck der Ereignisse
ausgesetzt ist. Die vier Fabrikinspektoren berichten überein-
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stimmend, dass während des ganzen Jahres der
Beschäftigungsgrad recht gut war, teilweise dank eines stark gesteigerten

Inlandbedarfes als Folge des Ausfalles der ausländischen
Konkurrenz, teilweise aber auch durch die von der Armee
gestellten Anforderungen. Den meisten Fabriken bereitete
die Rohmaterialbeschaffung ernsthafte Schwierigkeiten, doch
führte Rohstoffmangel nur in wenigen Fällen zu Arbeitsunterbrüchen

oder Betriebseinstellungen. Reichliche Vorräte oder
die Umstellung auf Ersatzprodukte sicherten eine, wenn auch
mühsamere, Weiterführung des Betriebes. Durch die früher
in einem Grossteil der Industrie ausser acht gelassene, nun
aber intensiv durchgeführte Verwertung der Abfälle sowie
durch die Umkonstruktion von Maschinen und Apparaten
konnten wesentliche Ersparnisse erzielt werden.

Die Exportindustrie hat ein schweres Jahr hinter sich, da
durch die kriegerischen Ereignisse mit einem Schlag wertvolle
Absatzgebiete verlorengingen und bei dieser Gelegenheit
jeweils auch schon laufende Bestellungen anulliert wurden.
Die betroffenen Fabriken fanden aber mit einem bemerkenswerten

Geschick immer wieder Mittel und Wege, um sich den
veränderten Verhältnissen anzupassen. Auch die
kriegswirtschaftlichen Massnahmen stellten vielfach recht bedeutende
Eingriffe in den Produktionsapparat dar, doch fand auch hier
im allgemeinen sehr rasch eine Umstellung statt. Im Zuge
der Anpassung an die veränderten Verhältnisse lag auch die
Lockerung verschiedener als beengend empfundener
Vorschriften des Arbeiterschutzes, der sich die betroffene
Arbeiterschaft willig und opferbereit unterzog, wie überhaupt
die auftretenden Schwierigkeiten bei Arbeitgebern und
Arbeitnehmern in verständnisvollem Zusammenarbeiten den
Willen zum Durchhalten stärkten.

Die Lage des Arbeitsmarktes war durch die wechselnden
Einberufungen und Entlassungen von Truppen unbeständig.
Von Arbeitslosigkeit kann aber, solange wenigstens noch ein
Teil der Armee unter den Waffen steht, nicht gesprochen
werden; denn in den von den Arbeitsämtern veröffentlichten
Zahlen sind viele Arbeitskräfte inbegriffen, welche für die
Vermittlung in Fabriken nicht mehr in Betracht kommen.
In gewissen Industriezweigen, vor allem in der Maschinenindustrie

herrschte ein ausgesprochener Mangel an
Facharbeitern.

Die Tätigkeit der Fabrikinspektorate auf dem Gebiete des
Arbeiterschutzes war im Berichtsjahre einerseits durch die
Militärdienstleistung von Beamten, anderseits durch starke
Inanspruchnahme durch kriegswirtschaftliche Aufgaben stark
eingeschränkt. Die Zahl der Fabriken betrug Ende des Jahres

1940 8438 gegen 8398 Ende 1939. Die Zahl der in diesen
Fabriken beschäftigten Arbeiter wurde wegen Zeitmangel und
wegen der verminderten Inspektionstätigkeit nicht erhoben,
doch dürften gegenüber dem Vorjahre wesentliche Schwankungen

nicht eingetreten sein.
In den Abschnitten über Arbeitshygiene und Unfallverhütung

wissen die Fabrikinspektoren über eine erfreuliche
industrielle Bautätigkeit zu berichten. Unter den 1276
vorgelegten Plangenehmigungsgesuchen befanden sich allerdings
nur wenige Neubauten; die meisten Vorlagen betrafen
Betriebserweiterungen und Betriebsumgestaltungen sowie
Einrichtungen in schon bestehenden Räumen. In diesem
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es vom
Standpunkte des Arbeiterschutzes aus gleichgültig ist, ob ein
Betrieb oder Betriebsteil in neue oder schon bestehende, unter
Umständen schon früher von einer Fabrik benutzte Räume
einzieht. Einem Umzug gleichgestellt werden auch interne
Betriebsumstellungen, wenn dadurch der Charakter der in
Frage stehenden Arbeitsräume verändert wird, wenn also
z. B. Büro- oder Lagerräume in Arbeitsräume umgestaltet
werden. Mit dieser gegenüber früher strengern, jedoch im
Interesse von Arbeitgebern wie Arbeitnehmern liegenden
Auslegung des Art. 6 des Fabrikgesetzes haben die
Fabrikinspektorate recht gute Erfahrungen gemacht.

Viele Betriebe haben die gute Beschäftigungslage benützt,
um z. T. schon längst fällige Betriebsverbesserungen
durchzuführen. Vor allem waren es die bisher vielfach stiefmütterlich

behandelten Aborte, Garderoben- und Waschräume,
Essräume und Fabrikkantinen, welche weitgehende Aenderungen
erfuhren. In einer Anzahl Betriebe musste ein Nachlassen
in der Sorgfalt in Reinhaltung und Ordnung festgestellt werden,

was mit der Abwesenheit von Personal im Militärdienst
entschuldigt wurde.

Zu einer besondern Gefahr sind die organischen Lösungsmittel

geworden; denn durch die Verknappung an
Benzinderivaten mussten die Hersteller von Farben, Lacken und
Lösungs- und Reinigungsmitteln wieder auf Benzol und
chlorierte Kohlenwasserstoffe greifen. Dieser arbeitshygienische
Rückschritt wird sich noch weiter verschärfen. Die zuständigen

Stellen haben nun ein Merkblatt über die Verwendung
der gesundheitsschädliche Stoffe enthaltenden Produkte
herausgegeben; es sei aber betont, dass als einziger Schutz gegen
gesundheitliche Schädigungen die Erstellung zweckmässiger
Absaugungsanlagen unter gleichzeitiger Zufuhr frischer Luft
in Betracht kommt.

Eine erhöhte Bedeutung kam im letzten Winter dem
Heizungsproblem zu. Die durch die Kohlenrationierung bedingten

Einschränkungen zwangen fast jedes Unternehmen zu
rascher Behebung bestehender Mängel an Heizanlagen und
Gebäuden. Vielerorts wurden auch elektrische Oefen als
zusätzliche Heizung verwendet und die elektrische Warmwasseraufbereitung

erhielt einen starken Auftrieb. In manchen
Fabriken wurden als Massnahme zur Brennstoffeinsparung
Fabrikationsabteilungen zusammengelegt, was jedoch verschiedentlich

in Verbindung mit der durch die starke Beschäftigung

bedingten Erhöhung des Personalbestandes zu
übermässiger Besetzung von Arbeitsräumen führte, gegen die
gelegentlich eingeschritten werden musste.

Die Verbesserung der elektrischen Beleuchtung hat im
Berichtsjahre weitere Fortschritte gemacht. Zur Anwendung
gelangten in vermehrtem Masse Quecksilberdampfmischlicht-
und Leuchtstofflampen. In den Betrieben der Bekleidungsbranche

hat sich die Erkenntnis weiter Bahn gebrochen, dass
die Nähmaschinen mit Spezialbeleuchtung versehen werden
müssen. Es gelang auch dem Beleuchtungssystem mit
Kleinspannung, in Fabrikbetriebe einzudringen. Es muss jedoch
betont werden, dass dieses System mit Vorsicht angewandt
werden muss, um wirtschaftliche Fehlresultate zu vermeiden.
Ueberdies dürfte sich die heutige Materialknappheit für dieses
System prohibitiv auswirken. Als Kuriosum sei noch erwähnt,
dass es immer noch vereinzelte Fabriken gibt, die bei
Petroleum- oder Azetylenbeleuchtung arbeiten.

Die Arbeitszeit konnte in fast allen Betrieben auf 48
Wochenstunden gehalten werden. Lediglich in der Textilindustrie

waren wegen Rohstoffmangel gewisse Einschränkungen
zu verzeichnen. " In den meisten Industriezweigen brachte die
in weitgehendem Masse in Anspruch genommene Ueberzeit-
arbeit eine starke Belastung der Arbeiterschaft. Diese
Belastung ging in gewissen Fällen so weit, dass die Betriebsinhaber

von sich aus die Ueberzeitarbeit wenigstens zeitweise
einstellten, da ein Nachlassen der Arbeitsleistung zu
beobachten war. Die Gesamtzahl der bewilligten Ueberstunden
ausgedrückt in Tage X Arbeiter X Stunden hat die Rekordzahl

von 8 977 968 erreicht gegen 7 949 685 im Jahre 1939.
Neben der Ueberzeitarbeit wurde in erheblichem Masse auch
der zweischichtige Tagesbetrieb zur Produktionssteigerung
und zur Einhaltung der kurzen Lieferfristen herangezogen.
Die 52-Stunden-Woche hat dagegen im Hinblick auf die
Rohmaterialverknappung und die Möglichkeit der Streckung der
Arbeitsgelegenheiten eine Einschränkung erfahren, wie übrigens

auch bei der Prüfung der Ueberzeitgesuche von den
Behörden die gleiche Praxis befolgt wurde. Die Einführung
der Fünftagewoche in den Betrieben, die nicht als Grossverbraucher

für Brennstoffe galten, brachte einen starken
Eingriff in die Arbeitszeitvorschriften des Fabrikgesetzes,
namentlich weil durch die Verfügung Nr. 8 des Volkswirtschafts-
departementes die Verkürzung der Mittagspause auf 30 Minuten

ermöglicht wurde. Die Fabrikinspektoren erachten eine
Verkürzung der Mittagspause als nicht im Interesse der
Arbeiterschaft liegend; denn die dafür sprechenden Argumente
in Anlehnung an die sog. englische Arbeitszeit treffen für die
Fabrikarbeiterschaft ganz und gar nicht zu. Es ist zu beachten,

dass die Arbeitsdauer eine ungleich längere ist als bei
der englischen Arbeitszeit und dass bei einer halbstündigen
Mittagspause von Ausruhen keine Rede sein kann. Dazu
kommt noch die vielfach ungenügende Ernährung, da das als
Zwischenverpflegung eingenommene Mittagessen häufig recht
spärlich ist. Ferner darf nicht ausser acht gelassen werden,
dass für den Arbeiter die Auslagen für ein nahrhaftes
Mittagessen in den meisten Fällen zu hoch sind und dass bei
Abwesenheit des Vaters auch die Familie oft kein richtiges
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Mittagessen einnimmt, während beim Abendessen zu Hause
die Ausgaben für ein allfälliges auswärtiges Mittagessen des
Vaters berücksichtigt werden müssen. Zu diesen Nachteilen
treten noch diejenigen, welche durch die Verlängerung der
täglichen Arbeitsdauer an den fünf Wochentagen verursacht
werden und die sich im wesentlichen in einem Rückgang
der Gesamtleistung auswirken.

Die guten Geschäftsergebnisse wurden von vielen Betrieben

benützt, um ihre sozialen Einrichtungen auszubauen, sei
es durch Neugründungen von Pensions- und Fürsorgefonds
oder Zuschüsse an solche. Auch auf die verschiedenen
Fabrikkantinen, von denen die meisten vom Verband Volksdienst

geführt werden, sei an dieser Stelle hingewiesen.
E. Bitterli.

Miscellanea.
In memoriam.

R. Schneider t- Am 28. Juni 1941 starb im Alter von
64 Jahren Herr Prof. Ruppert Schneider, Honorarprofessor
für Elektrizitätswirtschaft an der Technischen Hochschule
Darmstadt, Freimitglied des SEV.

R. Schneider studierte nach mehrjähriger praktischer
Tätigkeit, zum Teil in USA, an der Technischen Hochschule in
Darmstadt, wo er 1905 diplomierte. Vom Januar 1906 an war
er als Chefingenieur der Abteilung Zentralen bei der Firma
Brown, Boveri & Cie. in Mannheim tätig. Hier arbeitete er
an der Projektierung und der baulichen Durchführung von
Hochspannungsübertragungen grosser Leistung. Nach einigen
Jahren industrieller Tätigkeit ging Schneider zur
Elektrizitätsversorgung über. Zunächst wurde er 1911 Vorstand der
«Elsässischen Kraftwerke A.-G.» zu Schlettstadt i. E., um dann
einige Jahre später, 1918, als Alleinvorstand die Leitung der
gemischt-wirtschaftlichen Unternehmung der «Elektrizitätswerke

Sachsen-Anhalt A.-G.» in Halle zu übernehmen. In
dieser Tätigkeit hatte er die Elektrizitäts-Grossbewirtschaf-
tung der Provinz Sachsen in schwersten Zeiten mit wirtschaftlichem

Erfolg durchgeführt. Auf Grund seiner reichen
Erfahrungen begann er sich frühzeitig mit dem für die
Elektrizitätsversorgung wichtigen Gebiet der Elektrizitätswirtschaft
wissenschaftlich zu befassen. 1925 bot ihm die TH Darmstadt
die Möglichkeit, als Honorarprofessor für Elektrizitätswirtschaft

dieses Gebiet erstmalig in Deutschland in Vorlesungen
zu behandeln. Im Laufe der Jahre sind aus seiner Hand eine
Reihe wesentlicher Abhandlungen, besonders auf dem
Gebiete der Kostenfrage und der Tarifpolitik hervorgegangen.
Einen ' Ueberblick über sein Lebenswerk gibt das von ihm
im Jahre 1936 veröffentlichte Buch: «Elektrische Energiewirtschaft».

Elvezio Bruni f. Am 3. August starb durch Herzschlag
nach längerem Leiden im Alter von 55 Jahren Elvezio Bruni,
Prokurist der Trüb, Täuber & Cie. A.-G. in Zürich, Mitglied
des SEV seit 1913. Wir glauben das Andenken dieses
wertvollen Menschen am schönsten zu ehren, wenn wir
die Worte wiedergeben, die Herr Dr. phil. h. c. IC. P. Täuber
an der Trauerfeier vom 6. August seinem langjährigen
Mitarbeiter widmete:

«Als ich am letzten Sonntag unseren lieben Freund im
Krankenhaus Neumünster, wo er beabsichtigte, eine kurze
Zeit der Erholung zu verbringen, besuchte, erklärte er mir
in munterem Tone und in gewohnt lebhafter Weise, dass die
ärztliche Behandlung der letzten Tage ihm gut bekommen
sei, dass er gedenke, Mitte Woche das Krankenhaus zu
verlassen und Anfang nächster Woche die Arbeit wieder
aufzunehmen. Kein Anzeichen des nahenden Todes war beim
Abschied von ihm kurz vor 12 Uhr vorhanden. Um so mehr
überraschte mich gleichen Tags abends 5 Uhr die telephonische

Mitteilung seines Freundes, Ing. Musso, dass Herr
Bruni etwa um 3 Uhr nachmittags gestorben und, wie
anzunehmen, sanft entschlafen sei.

Wie wir wissen, war sein Gesundheitszustand schon seit
einigen Jahren angegriffen. Seinem Willen zur Gesundheit
gelang es aber immer wieder, sich zu erholen und seine
Arbeitskraft unserer Firma zur Verfügung zu stellen. Wir
bedauern es ausserordentlich, dass diesem Ziel der Tod ein
unerbittliches Ende setzte.

Herr Ing. Bruni ist nach einigen Jahren Tätigkeit als
Starkstrominspektor beim SEV mit 32 Jahren am 1. Juni 1918
in unsere Dienste getreten als Akquisitionsingenieur, wozu,
neben seinen technischen Kenntnissen, die er am Technikum
Winterthur und an den Ingenieur-Schulen in Lüttich und Paris
erworben hatte, seine Sprachkenntnisse und sein Talent
bestimmend waren. Seine Geschicklichkeit im Verkehr mit Ge¬

schäftsfreunden und Kunden, seine gesunden Ratschläge für
die Geschäftsführung, veranlassten uns, ihn als Chef des
Offertenwesens zu ernennen und ihm bei Verlegung unseres
Firmasitzes von Hombrechtikon nach Zürich die Kollektivprokura

zu erteilen.
Während den 22 Jahren seiner Mitarbeiterschaft in

unserer Firma ist Herr Bruni durch seine Behandlung unserer
Beteiligungen an Messen und Ausstellungen in der Schweiz
und im Auslande besonders hervorgetreten. Mit Ausnahme
der ersten drei Mustermessen in Basel hat er wohl jeder das
Gepräge gegeben und daran auch durch seine Kundenberatung

zum Vorteile unserer Firma gewirkt. Auch die
Durchführung unserer Beteiligung an der Landesausstellung war
sein Werk. Leider konnte er dessen Genuss nicht mehr voll
auskosten; daran hinderte ihn die entstehende oder bereits
in Erscheinung getretene Herzkrankheit.

Elvezio Bruni
1886—1941.

Dass er neben all seiner geschäftlichen Tätigkeit noch Zeit
fand, seinem Vaterlande, auf dessen Name er getauft war,
und besonders seiner engern Heimat, dem geliebten Tessin,
in so ausgiebiger Weise zu dienen, wie er es tat, haben wir
gerne gesehen und hoch geschätzt.

Unser Freund und Mitarbeiter war bei allen seinen
Kollegen und Untergebenen angesehen und hoch geachtet, und
wir alle bedauern aufs tiefste seinen Hinschied. Die Lücke,
die er bei uns hinterlässt, wird nicht so leicht wieder auszufüllen

sein. Er aber wird uns unvergesslich bleiben. Tief
betrübt und schweren Herzens nehmen wir an seiner Bahre
von ihm Abschied.»

Die «Neue Zürcher Zeitung» würdigte besonders Elvezio
Brunis Wirken für die Oeffentlichkeit. Wir entnehmen daraus
folgendes: «Als vor mehr als zwanzig Jahren Zürich die
Stätte seines Bleibens wurde, machte er sich ohne Säumen
an die eidgenössische Aufgabe, die ihm, dem Tessiner, in
Zürich sich stellte. Mit Gleichgesinnten arbeitete er rastlos
und nimmer ermüdend an dem grossen Brückenschlag über
den Gotthard, und wenn heute ein festes, unzerreissbares
Band freundeidgenössischen Verstehens und Gemeinsinns, ja
eine aufrichtige und wechselseitig befruchtende Freundschaft
den Tessin mit der deutschen Schweiz, vor allem mit Zürich
verbindet, dann hat Elvezio Bruni daran bleibenden Anteil.
Er liess es nicht dabei bewenden, seinen Landsleuten, wenn
immer sie Rat suchend sich an ihn wandten, moralische und
materielle Unterstützung angedeihen zu lassen. Als Gründer
und Mitglied des ersten Zentralkomitees der «Pro Ticino»,
besonders als langjähriges Vorstandsmitglied der Zürcher
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Sektion, hatte er Gelegenheit, mit seinem guten Herzen und
scharfen Geist heimatliche Not zu lindern, wobei das Schulwesen

ihm ganz besonders nahe stand. Es ist bezeichnend
für das saubere, gesunde und aufrechte Wesen Elvezio Brunis,
dass nichts ihn mehr schmerzen und wohl auch in Harnisch
bringen konnte, als wenn landläufig-oberflächliche «Tessiner-
begeisterung» sich in der Zoccoliromantik auslebte oder
fehlgeleitete Mildtätigkeit der Confederati sich anschickte,
Almosen in dieser oder jener Form für den Tessin oder die
Tessiner bereitzustellen. Dann konnte er nicht müde werden,
das Gesicht seiner lieben Heimat so zu zeichnen, wie es ist,
und indem er dies tat, machte er sich zum edlen Fürsprech
einer gerechten Sache. Das ist das grosse und schöne, das
bleibende Lebenswerk Elvezio Brunis: gütig und menschlich,
packend und überzeugend für seine Heimat geworben zu
haben, die in ihm einen treuen und dankbaren Sohn verlor.»

Zahlreich waren die Beziehungen Brunis zum SEV. Er
fehlte kaum an einer Veranstaltung, und seine berufliche
Tätigkeit führte ihn mit einer grossen Zahl unserer Mitglieder
zusammen. Sie alle werden ihm mit seinen näheren Freunden

ein treues Andenken bewahren.

Alfred Tüfer f. Am 17. August ist im Alter von 78 Jahren

Alfred Tüfer, der frühere kommerzielle Chef der Centrai-
schweizerischen Kraftwerke, Luzern, an den Folgen einer

Alfred Tüfer
1863—1941.

schweren Operation gestorben. Mit ihm ist eine Persönlichkeit

von uns geschieden, die sich mit eigener Kraft aus
einfachen Verhältnissen emporgearbeitet hat.

Der Verstorbene verlebte seine Jugend- und Schulzeit, die
durch den frühen Verlust seines Vaters getrübt war, im
luzernischen Buttisholz und erhielt die erste berufliche
Ausbildung auf verschiedenen Gemeinde- und Gerichtskanzleien
des Kantons Luzern, um anschliessend bei der Luzerner
Kantonalbank in Stellung zu treten.

Bei der Gründung des Elektrizitätswerkes Rathausen im
Jahre 1894 erhielt Alfred Tüfer die Führung der kaufmännischen

Geschäfte übertragen. In dieser Stellung machte der
Verstorbene die gewaltige Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft

mit und erlebte das Aufblühen des Elektrizitätswerkes
Rathausen und dessen Nachfolgerin, der Centralschweizeri-
schen Kraftwerke. Er war der Unternehmung ein
verantwortungsfreudiger Mitarbeiter, der all die vielen Aufgaben, die
sich ihm in der langen Folge der Jahre immer wieder neu
stellten, mit grossem praktischen Sinn, seltener Energie und
ganzem persönlichen Einsatz meisterte. Im Jahre 1937, nachdem

der Verstorbene volle 43 Jahre den Centralschweizeri-
schen Kraftwerken in vorbildlicher Weise gedient hatte, trat
er in den wohlverdienten Ruhestand, begleitet von der grossen

Anerkennung der Geschäftsleitung und dem Dank des
Personals, das ihn als sozial denkenden Vorgesetzten ehrte.

Von 1922 bis 1937 gehörte Alfred Tüfer als Unternehmer-
Vertreter dem Vorstand und Ausschuss der Pensionskasse
Schweizerischer Elektrizitätswerke an, wo seine Mitarbeit und
sein erfahrener Rat sehr geschätzt waren.

Trotz starker geschäftlicher Beanspruchung hat Alfred
Tüfer Zeit gefunden, der Oeffentlichkeit zu dienen;
insbesondere hat er sich bei fast allen eidgenössischen Festen der
letzten Jahrzehnte, die in Luzern durchgeführt wurden, in
wichtigsten Chargen zur Verfügung gestellt und hiebei grosse
und ganze Arbeit geleistet.

Die grosse Anteilnahme von Freunden und Bekannten, der
frühern Mitarbeiter, de6 Musikkorps der Stadtmusik und
zahlreicher Fahnenabordnungen von städtischen Vereinen
zeigte, wie sehr der Verstorbene in weiten Kreisen beliebt
und geschätzt war.

Persönliches und Firmen.
Sprecher & Schuh A.-G., Aarau. Herr Dir. Dr. A. Roth,

Mitglied des SEV seit 1918, wurde zum Mitglied des
Verwaltungsrates gewählt.

Elcalor A.-G., Fabrik elektrothermischer Apparate,
Aarau. Zum Direktor wurde ernannt: Jules Geitlinger,
Mitglied des SEV seit 1938. Prokuristen sind: Ernst Mühlethaler
und Werner Studer.

Kleine Mitteilungen.
Gesellschaft ehemaliger Studierender der ETH, G. e. P.

Die G. e. P. hielt am 7. September d. J. in St. Gallen ihre
Generalversammlung ab. Als Nachfolger des nach 27jähriger
Tätigkeit zurücktretenden Generalsekretärs, Dipl.-Ing. C.
Jegher, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde, wählte die
Versammlung Herrn Dipl.-Ing. W. Jegher, der auch in den
Ausschuss eintritt.

Das 22. schweizerische Comptoir in Lausanne wird vom
13. bis 28. September stattfinden. Es berücksichtigt besonders
die Ersatztriebstoffe für Automobile und die zugehörigen
Generatoren, ferner Textilersatzstoffe.

Der Trolleybus in Zürich. Am 23. 8. 41 beschloss der
Stadtrat von Zürich, dem Gemeinderat zu beantragen, die
Autobuslinie C, Klusplatz-Witikon, auf Trolleybusbetrieb
umzustellen und dem Stadtrat für die Anschaffung von 3 Trol-
leybussen und die Erstellung einer Fahrleitung einen Kredit
von 627 000 Fr. zu erteilen.

Der Trolleybus in Luzern. Die Tagespresse meldet: Am
3. Juli 1938 hatte die städtische Aktivbürgerschaft den Ueber-
gang zum Trolleybusbetrieb auf der Autobuslinie Allmend-
Seeburg mit 6473 Nein gegen 3210 Ja abgelehnt. Am Samstag

und Sonntag nun hatte der Gemeindesouverän über eine
neue Vorlage abzustimmen, die den Trolleybus auf die
reduzierte Strecke Allmend-Halde mit einer etwas andern
Linienführung bringt. Zugleich wurde der Umbau von vier
Autobussen, die dem Verkehr nach Aussenorten dienen, auf
Holzgasbetrieb vorgeschlagen. Der gesamte Kredit für alle diese
Anlagen beläuft sich auf 780 000 Fr. Die Vorlage wurde diesmal

mit 4330 Ja gegen 1509 Nein angenommen. Damit hat
das moderne elektrische Strassenfahrzeug auch in Luzern Einzug

gehalten. Ohne Zweifel steht ihm nach Wiederkehr
ruhigerer Zeiten in Luzern noch eine grosse Entwicklung bevor.

Der Trolleybus kommt auch nach St. Gallen. Der St.
Galler Stadtrat unterbrèitet dem Gemeinderat eine Vorlage
über die Ersetzung von 2 der 3 Autobuslinien durch
Trolleybusbetrieb, nämlich auf den Strecken Hauptbahnhof-Rotmon-
ten und Hauptbahnhof-St. Georgen. Es sollen 4 Wagen zu 30
Plätzen angeschafft werden. Das Betriebsbudget rechnet bei
123 000 Fr. Einnahmen und 80 000 Fr. Ausgaben mit einem
Ueberschuss von 43 000 Fr., während für die Verzinsung des
Anlagekapitals von 800 000 Fr. und die Abschreibungen
63 000 Fr. erforderlich sein werden, so dass für das 1.
Betriebsjahr ein Defizit von 20 000 Fr. in Aussicht steht. Nach
Genehmigung durch den Gemeinderat muss das Kreditgesuch
von 800 000 Fr. der Volksabstimmung unterbreitet werden.
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Besuchstag bei der Maschinenfabrik Oerlikon.
Wer in die Arbeitsgemeinschaft einer Grossunternehmung

der Industrie eingegliedert ist, übersieht von seiner Arbeitsstelle

aus nur einen kleinen Teil der Arbeitsvorgänge und
der Leistungen des ganzen Betriebes. Jede Verrichtung ist
ja nur ein Punkt im Flusse des Gesamtgeschehens. Doch sind
sich die Betriebsangehörigen der schicksalsmässigen Verbundenheit

der zusammenwirkenden Menschenkräfte, besonders
ihrer Abhängigkeit vom Gedeihen des Ganzen bewusst. Dieses
Bewusstsein durch geeignete Mittel von Zeit zu Zeit zu stärken,

liegt im Interesse der Dienstpflichtigen und der
Unternehmung. Der Einzelne soll vom Ganzen des Betriebes eine
anschauliche Vorstellung in sich tragen, einsehen, wie die
eigene Arbeit in den Rahmen der Gesamtarbeit eingefügt ist
und sie als verantwortungsvolle Aufgabe erleben, und ausserdem

Verständnis und Achtung für die Tätigkeit der anderen
Arbeiter gewinnen.

In diesem Sinne hat die Maschinenfabrik Oerlikon, wie

schon im November 1938, am 23. August 1941 einen Besuchstag

in ihren Anlagen durchgeführt. Hiezu waren ihre
Angestellten und Arbeiter mit den Angehörigen eingeladen. Alle
Bureaux und Werkstätten und das Wohlfahrtshaus standen
während des ganzen Nachmittags offen und konnten frei
besichtigt werden. Ein Teil der grossen Werkzeugmaschinen
war in Betrieb. Im neuen Hochspannungslaboratorium, im
Kurzschlusshaus, im Holleritbureau (Bureau der Lochkartenmaschinen)

und in der Lehrlingsschlosserei fanden Vorführungen

statt, die eine grosse Anziehungskraft auf die vielen
Besucher ausübten. Lautsprecher wiesen auf die Sonderausstellungen

und Vorführungen hin. Besondere Aufmerksamkeit

erregten die im Bau befindlichen, für das neue Kraftwerk

Innertkirchen der Kraftwerke Oberhasli bestimmten
drei Generatoren von je 52 250 kVA Leistung.

Der Zweck der Veranstaltung ist offenbar erreicht worden
und dürfte die Maschinenfabrik Oerlikon ermutigen, solche
Besuchstage auch in Zukunft durchzuführen. Pf.

Literatur. — Bibliographie.
621.3 Nr. 1965

Aufgaben und Lösungen aus der Gleich- und
Wechselstromtechnik. Ein Uebungsbuch für den Unterricht an
technischen Hoch- und Fachschulen sowie zum Selbststudium.

Von H. und W. Vieweger. Elfte, verbesserte
Auflage. 348 S., An, 289 Fig. Verlag: Julius Springer, Berlin
1940. Preis: RM. 12.60.
Dieses wohlbekannte Werk erlebte im Jahre 1940 durch

Neubearbeitung von W. Vieweger seine 11. Auflage und wird
den Studierenden erneut und in verstärktem Masse dienen.
Wesentlich an der Neuauflage ist die Anpassung der
Einheiten und Formeln an den Stand des Jahres 1939. Tabellen,
speziell über die Elektrisierungszahl wurden erweitert und

auf neueste Werte ergänzt. Der Entwicklung entsprechend,
wurde ein grösseres Beispiel der Kühlschranktechnik
gebracht. Um dem Werk den Originalcharakter des Verfassers
H. Vieweger zu belassen und mit Rücksicht auf den Umfang
des Buches unterliess es der Bearbeiter, ein Kapitel über
Rechnen mit komplexen Zahlen und über die Aufstellung von
Ortskurvengleichungen zu bringen, indem er auf entsprechende

Werke verweist, die im gleichen Verlag und bei
Max Jänecke erschienen sind.

Literatur: Bewusst nicht komplett, Angaben über
Darstellungen von Einzelfragen sowie zusammenfassende Darstellungen

über Lumineszenzstoffe.

Qualitätszeichen, Prüfzeichen und Prüfberichte des SEV.

I. Qualitätszeichen für Installationsmaterial.

für Schalter, Steckkontakte, Schmelzsicherungen,
Verbindungsdosen, Kleintransformatoren.

— — — — — — — — für isolierte Leiter.
Mit Ausnahme der isolierten Leiter tragen diese Objekte

ausser dem Qualitätszeichen eine SEV-Kontrollmarke, die auf
der Verpackung oder am Objekt selbst angebracht ist (siehe
Bull. SEV 1930, Nr. 1, S. 31).

Auf Grund der bestandenen Annahmeprüfung wurde das
Recht zur Führung des Qualitätszeichens des SEV erteilt für:

Schmelzsicherungen.

Ab 1. August 1941.

A. Roesch & Co., Fabrik elektrotechnischer Bedarfsartikel,
Koblenz.

Fabrikmarke:

Schmelzeinsätze für 500 V (D-System).
Nennstromstärke: 40 A.

III. Radioschutzzeichen des SEV.

Auf Grund der bestandenen Annahmeprüfung gemäss
§ 5 des «Reglements zur Erteilung des Rechts zur Führung
des Radioschutzzeichens des SEV» (siehe Veröffentlichung
im Bulletin SEV 1934, Nr. 23 und 26) wurde das Recht zur
Führung des SEV-Radioschutzzeichens erteilt:

Radioschutzzeichen.
Ab 15. August 1941.

Purutor A.-G., Basel.

Fabrikmarke: Firmenschild.

Staubsauger REX für 220 V, 160 W.

IV. Prüfberichte.
(Siehe Bull. SEV 1938, Nr. 16, S. 449.)

P. Nr. 198.

Gegenstand :

Kombinierter Radio- und
Teleplionrundspruchapparat.

SEV-Prüfbericht : A. Nr. 16664 vom 4. Juli 1941.

Auftraggeber: Philips Radio S.A., La Chaux-de-Fonds.

Aufschriften :

PHILIPS
Typ 446 AT No. 70868

110/245 V 50 Hz 50 W
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Beschreibung: Kombinierter Radio- und Telephonrundspruchapparat

gemäss Abbildung. Apparat für den Empfang
mittlerer und kurzer Wellen, ferner für niederfrequenten
Telephonrundspruch und Grammophonverstärkung.
Lautstärkeregler, Tonblende und Programmwähltaste. Anschluss
eines zweiten Lautsprechers möglich.

Der Apparat entspricht den «Leitsätzen zur Prüfung und
Bewertung von Telephonrundspruchapparaten (Puhl. Nr. 111).

P. Nr. 199.

Gegenstand :

Kombinierter Radio- und
Telephonrundspruchapparat.

SEV-Prüfbericht : A. Nr. 16560 c vom 19. August 1941.

Auftraggeber: Philips-Lampen A.-G., Zürich.

Aufschriften :

PHILIPS
Type 911 XT NR 18209

110/245 V 50 Hz 50 W

auf dem Wechselrichter:

PHILIPS
200—245 V 110—145 V

NR E 35033 E Type 7882 C

Beschreibung: Kombinierter Radio- und Telephonrundspruchapparat

gemäss Abbildung. Apparat für den Empfang
langer, mittlerer und kurzer Wellen, ferner für niederfre¬

quenten Telephonrundspruch und Grammophonverstärkung.
Lautstärkeregler, Tonblende und ProgrammWähler. Anschluss
eines zweiten Lautsprechers möglich. Eingebauter Wechselrichter

ermöglicht den Betrieb des Apparates mit Gleichstrom.
Der Apparat entspricht den «Leitsätzen zur Prüfung und

Bewertung von Telephonrundspruchapparaten (Publ. Nr. 111)
und dem «Radioschutzzeichen-Reglement» (Publ. Nr. 117).

P. Nr. 200.

Gegenstand: Kombinierter Radio-
und Telephonrundspruchapparat.

SEV-Prüfbericht: A. No. 16560 b vom 30. Juli 1941.

Auftraggeber: Philips Radio S.A., La Chaux-de-Fonds.

Aufschriften :
PHILIPS

Type 911 AT NR 18209
110/245 V 50 Hz 50 W

Beschreibung: Kombinierter Radio- und Telephonrundspruchapparat

gemäss Abbildung. Apparat für den Empfang
langer, mittlerer und kurzer Wellen, ferner für niederfrequenten

Telephonrundspruch und Grammophonverstärkung. Laut-
stärkerregler, Tonblende und Programmwähltaste. Anschluss
eines zweiten Lautsprechers möglich.

Der Apparat entspricht den «Leitsätzen zur Prüfung und
Bewertung von Telephonrundspruchapparaten» (Publ. No.
111).

Vereinsnachrichten.
Die an dieser Stelle erscheinenden Artikel sind, soweit sie nicht anderweitig gezeichnet sind,

offizielle Mitteilungen des Generalsekretariates des SEV und VSE.

Der SEV veranstaltet voraussichtlich am

11. Oktober 1941
eine

Versammlung
über Aluminiumverwendung.

Wir bitten unsere Mitglieder, diesen Tag zu
reservieren ; das Programm folgt in der nächsten Nummer.

Jubilarenfeier des VSE.
Die Jubilarenfeier des VSE, zu der 15 Veteranen

(40 Jahre Dienst) und 247 Jubilare (25 Jahre Dienst)
angemeldet sind, findet am 20. September 1941 in
Lausanne statt.

Wir wiederholen, dass die Generalversammlungen
des SEV und VSE am 25. Oktober 1941 in Burgdorf
abgehalten werden.

Korrosionskommission.
Die Korrosionskommission hielt unter dem Vorsitz von

Herrn Prof. Dr. E. Juillard am 21. August 1941 in Bern ihre
19. Sitzung ab. Sie nahm Kenntnis von der am 31. Dezember
1940 erfolgten Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen
der Verwaltungskommission des SEV und VSE einerseits und
der Korrosionskommission anderseits betreffend die Organisation

der Kontrollstelle, wie auch von den zusätzlichen
Abmachungen bezüglich Anstellung und allfällige anderweitige
Verwendung des Personals der Kontrollstelle. Die Kommission

genehmigte ferner den Tätigkeitsbericht, die Rechnungen
und die Bilanz über das Jahr 1940 sowie das Budget pro 1941.

Die Korrosionskommission nahm sodann Kenntnis von
einem umfangreichen Bericht über die bisherigen Versuche
der Kontrollstelle der Korrosionskommission über den
elektrolytischen Angriff von in Erde verlegten Objekten, welcher
im I. Teil eine Zusammenfassung der Ergebnisse früherer
Versuchsreihen (1931 bis 1938) gibt und im II. Teil ausführliche

Einzelheiten über neuere, zum ersten Male bekanntgegebene

Versuche (1938 bis 1940) über den Einfluss verschiedener

Faktoren — Stromstärke, Spannung, mehr oder weniger
rascher Schalt- bzw. Polaritätswechsel — auf den elektrolytischen

Prozess.
Der Vorsitzende referierte sodann über die mit der

Aluminium-Industrie A.-G. geführten Besprechungen und Vorbe-
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reitungen im Hinblick auf neue Versuche über das Verhalten
von Aluminium und Blei im Einflussgebiet vagabundierender
Gleichströme. Ueber die Frage der Schraubmuffen referierte
schliesslich der Leiter der Kontrollstelle an Hand von im
Eisenwerk Choindez durchgeführten Messungen, welche
gezeigt haben, dass die bisher ausprobierten Hilfsmittel, um eine
einwandfreie leitende Ueberbrückung der praktisch
«isolierenden» Schraubmuffen zu bewerkstelligen, noch keine restlos

befriedigende Lösung darstellen, so dass dieses Problem
nach wie vor an der Tagesordnung bleibt.

Eine Anregung zur Prüfung der Frage der bestgeeigneten
Verbindungen zwischen Aluminium einerseits, Kupfer oder
Eisen anderseits — namentlich für Freileitungsanschlüsse —
wurde entgegengenommen.

Sicherungsnormalien des SEV.
Die Normalienkommission des SEV und VSE veröffentlicht

die nachstehenden Aenderungen zu den Sicherungsnormalien

des SEV (Puhl. Nr. 153) und Bestimmungen für träge
Schmelzeinsätze zur Stellungnahme der Mitglieder des SEV.
Allfällige Bemerkungen dazu sind dem Generalsekretariat des
SEV und VSE, Seefeldstrasse 301, Zürich, bis spätestens 30.
September 1941 schriftlich im Doppel einzureichen. Nach
Ablauf diesef Frist und wenn keine wichtigen Einsprachen
erfolgen, werden diese Aenderungen und neuen Bestimmungen

an die Verwaltungskommission des SEV und VSE
weitergeleitet mit dem Antrag, dieselben auf den 15. Oktober 1941
in Kraft zu setzen. Für die trägen Sicherungen gilt dabei
eine Uebergangsfrist von einem Jahr.

Entwurf.

I. Aenderung der Sicherungsnormalien.

In § 2 sind Alinea 1 und 2 nach der Tabelle (auf Seite 6)
wie folgt abzuändern:

Normale Nennströme für Schmelzeinsätze sind: (1) ;
(1,25); (1,5); (2); (2,5); (3); (4); (5); 6; (7,5); 10; (12,5);
15 ; 20 ; 25 ; (30) ; 40 ; (50) ; 60 ; 75 ; 100 ; 125 ; 150 und 200 A.

Bis auf weiteres sind auch Schmelzeinsätze für 35, 80 und
160 A zulässig. Diese sollen jedoch mit der Zeit durch
Schmelzeinsätze für 40, 75 und 150 A ersetzt werden.

Die 4 letzten Zeilen von § 11 sind wie folgt abzuändern:
gefordert: 7,5 und 10 A; 12,5 und 15 A ; 30 und 40 und

35 >) A; 75 und 80') A; 150 und 160 1) A. Schmelzeinsätze
von Sicherungen des gleichen Systems für gleiche Nennspannung

und Nennstromstärke müssen unter sich vertauschbar
sein.

In der 3. Zeile von § 14 sollte es heissen:
Ueberstrom 1, statt Ueberstrom 2.

In § 25 ist über der Tabelle einzufügen:
Der Prüfung mit Ueberstrom 1, 2, 3 und 4 werden je 4

Schmelzeinsätze jeder Klasse unterworfen.
In Kolonne 1 der Tabelle III sollte es heissen:
12,5 bis 25 A, statt 15 bis 25 A.
In § 26 ist die Marginalie richtigzustellen:
Prüfung der Ueberlastbarkeit.
In § 35 Alinea 3, Zeile 2, sollte es heissen:
Ueberstrom 1, statt Ueberstrom 2.

In Alinea 2 von § 39 sollte es heissen:
Während der 24stündigen Lagerung, statt während der

letzten Stunde der Lagerung.

II. Ergänzung der Sicherungsnormalien
durch Bestimmungen für träge Schmelzeinsätze.

Seite 23 der Sicherungsnormalien ist zu ergänzen:
Für träge Schmelzeinsätze gelten unverändert die

Bestimmungen der Sicherungsnormalien des SEV mit Ausnahme der
nachfolgenden Paragraphen, die wie folgt zu ändern bzw. zu
ergänzen sind.

Statt § 1. Geltungsbereich:
Diese Bestimmungen beziehen sich auf träge Schmelzeinsätze

für Niederspannungsanlagen bis 500 V, die zum Einbau
in festverlegte Leitungen oder für den Zusammenbau mit
Apparaten bestimmt sind.

Statt § 2. Einteilung:
Unter die Bestimmungen für träge Schmelzeinsätze fallen

folgende Ausführungen:

Einteilung der Schmelzeinsätze.
Tabelle I a.

Art Nennstrom
A Nennspannung

V

Norm-
hlatt
SNV

Schmelzeinsätze f.
Schraubsicherungen 2... 60 500 24 472

Schmelzeinsätze f.
Schraubsicherungen 75...200 500 24 475

Schmelzeinsätze für
Stecksicherungen 2... 60 500 24 476

Normale Nennströme für Schmelzeinsätze sind: (1) ;
(1,25) ; (1,5) ; (2) ; (2,5) ; (3) ; (4) ; (5) ; 6; (7,5) ; 10; (12,5) ;
15; 20; 25; (30); 40; (50); 60; 75; 100; 125; 150 und 200 A.

Bis auf weiteres sind auch Schmelzeinsätze für 35 A, 80 A
und 160 A zulässig. Diese sollen jedoch mit der Zeit durch
Schmelzeinsätze für 40, 75 und 150 A ersetzt werden.

Erläuterung: Schmelzeinsätze für die eingeklammerten
Stromwerte sind im Hinblick auf den Schutz der genormtenLeiter gegen unzulässige Erwärmung nicht erforderlich.

Zu § 4. Bezeichnungen :

Träge Schmelzeinsätze müssen auf dem Isolierkörper gut

sichtbar das Zeichen tragen.

Zu § 25. Prüfung der Schmelzeinsätze mit Ueberströmen :

Träge Schmelzeinsätze werden mit Ueberstrom 1 und 2

geprüft. Ferner werden je 2 Schmelzeinsätze jeder Klasse,
vom kalten Zustand ausgehend, mit dem 2,5-, 3- und 4-fachen
Nennstrom (mit 500 V Wechselstrom 50 Per./'s) belastet, wobei

die in Tabelle lila angegebenen Abschaltzeiten
eingehalten sein müssen.

Abschaltzeiten träger Schmelzeinsätze.
Tabelle lila.

Nennstrom

h

Abschaltzeit in s bei

2,5 • /„ 3 In

min.1)

1

1,25
1,5
2
2,5
3
4
5
6
7,5

10
12,5
15
20
25
30
35
40
50
60
75
80

100
125
150
160
200

9,4
9,8

10,5
11

11,5
12

12,5
13
14

14,5
15,5
16,5
17
18
19
20
20,5
21
22
23
24,5
25
26
27
28
28,5
30

max.') min.1) max.1)

106
109
111
114
116
118
121
124
126
130
132
135
138
140
144
148
150
152
156
159
162
164
167
171
174
176
180

1

1.1
1.2
1.4
1.6
1,8
2,0
2.3
2.5
2,8
3.2
3.6
4,0
4.7
5.3
5.8
6,3
6.7
7,5
8,5
9,3
9,5

11

12
13

13,5
15,5

13

13,5
14,5
16
17
18
20
21

22
24
26
28
29,5
32
34
36
38
39,5
42,5
45
48
49
52,5
56
59
61
65

4 • I.
min.1) max.1)

0,16
0,19
0,21
0,26
0,31
0,35
0,43
0,50
0,57
0,66
0,80
0,95
1.1
1,3
1,5
1,8
2,0
2.2
2.5
2,8
3.3
3.4
4,0
4,7
5,3
5.6
6.5

1,05
1,15
1.3
1,5
1.7
1,9
2,2
2.5
2.8
3.1
3.6
4.2
4,6
5.4
6,1
6,8
7,4
8
9

10
11

11,5
13
15
16,5
17
19,5

9 Bis auf weiteres sind in den Abschaltzeiten
Abweichungen bis zu 20 % zulässig.
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